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Vielfach gestaltet sich die Zeit; gewaltig drängen sich oft 

ihre tosenden Fluchen ; mancher unbehutsame Wanderer, 

der sich zu rasch dem lockenden Schiffer hingiebt, wird 

an des Irrthums Ufer getrieben, die stete Nebelgebilde 

umkreisen. Wohl dem, der sein Gemüth bewahrt vor 

jedem sophistischen Blendwerke; deß Auge lauter und ein

fältig genug nur der Wahrheit reinem Strahl' entgegen 

lächelt, die gleich der Tageskönigin dereinst den Sieg ge
winnt in der Fülle der Zeiten über die Schattender Nacht. 

Doch jene, welche der Sonne ihr „Halt!" Zurufen, und 

den Geist des Menschen zum stehenden Sumpfe machen 

möchten, oder veraltete Irrthümer mit gothischem Zierrath 

ausschmücken, und ihre grundlosen Träume unter der 

Maske sogenannter Ideen einschwärzen wollen, mögen 

sich ernstlich gesagt seyn lassen, daß sie gleich seyn jenen 

fleißigen Bauleuten am Thurme zu Babel, denen der 

Herr der Heerschaaren im Glanze seiner Macht die Sprache 

verwirrte. Es will der Ewige, die ihn anbeten im Geiste 

und in der Wahrheit, und die nicht aus vergänglichen 

Träumen seine Kirche bauen. Also hat er es angedeutet
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durch seinen vielgeliebten Sohn und göttlichen Gesandten, 

Jesus Christus, der die Kirche Gottes nicht auf den 

Stuhl zu Rom, nicht auf die Machtfülle der dreifachen 

Krone (den offenbaren Hohn aller Regentenkronen), son

dern auf die himmlische Kraft des beseligenden Gottes

wortes und das aus ihr strömende unvergängliche Leben 

der Tugend und Heiligkeit gründete, so daß die Pforten 

der Hölle, die Gewalthaber und Trabanten der Finster

niß vergebens ankämpfen werden gegen dieses Gottesreich- 

in welches die Geschlechter der Erde alle eingehen sollen 

im Laufe der Aeonen.

Was bangest du . Schwachgläubiger, ob nicht etwa 

Augustinus und Anseltnus die Bibel richtiger gedeutet, 

denn Luther , Zwingli und Calvin? — Blick' auf mit 

Andacht zu dem weiten Sternendom, und hast du dort 

in heil'ger FlaiiiMettschkift des Lebens höher« Ausgangs

punkt gefunden, datm wirst du auch der Wahrheit ewgen 

Tempel nicht verfehlen, den immerdar himmlischer Friede 

umsäuselt, du wirst klar erkennen, was zu halten sey von 

der Warnungspredigt derjenigen, die so laut toben und 

lärmen ob ihrer „alleinseligmachenden, alleinwahren

Kirche." Hast du aber die Einfalt des Herzens dir er

worben, und kindlich „Abba!" stammeln gelernt, dann 

wende dich auch zu den Blättern der Geschichte und ste 

werden dir verkünden, daß Wahrheit höher liege, denn 

menschliche Streitsucht und vorgefaßte Meinung der Schule.



Vorrede. in

Das Bollwerk der sogenannten katholischen Kirche, ihre 

U n f e h l b a r k e i t ist auch das Bollwerk jedes andersden

kenden Christen, aber nur in einem höheren und gewichti

geren Sinne, als ihn die erwähnte Kirche erfaßt hat. 

Die wahre Kirche, wo Jesus Christus nur als Hoherprie- 

ster waltet, ist unfehlbar, denn ihr Ziel ist allein das 

Göttliche, ihre Macht vom Vater der Lichter, ihr Triumph 

die himmlische Liebe', welche unendliche Geschlechter der 

Menschen zu Einer großen Familie verkettet, ihr Schuh 

der Segen des Allerhöchsten.

Einen Beitrag zur Bestätigung dieser Wahrheit habe 

ich in vorliegendem Werke zu liefern versucht, welches, 

ferne von aller Befehdung, dem Katholiken, so wie dem 

Protestanten in dem klaren Spiegel der Geschichte das 

wirkliche Leben der katholischen Kirche nach den verschie

densten Richtungen und unter verschiedenen Himmelsstri

chen zur Anschauung bringen soll. Daher habe ich mich 

absichtlich jeder Bemerkung enthalten; denn der betrach

tende Geist des Lesers selber möge die nöthigen Resultate 

zichdn, und welche dieselben auch seyn, er wird doch ein 

richtigeres Urtheil über die Kirche in der Erscheinung und 

über die Kirche in der Idee, über die Gestaltung des Cul

tus , über das Wesen des KathMcismus und die allmäh- 
lige Herausbildung des Dogma, so wie überhaupt über 

die so 6ft besprochene Erleuchtung katholischer Bischöfe 

durch den hl. Geist auf Kirchsnverfammlungen fällen ler-
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nen, und besonders wird er über den wahren Geist und 

den eigentlichen Werth der Kirchensatzungen richtigere An

sichten gewinnen, als sie von einer gewissen Parthei bis

her in Umlauf gesetzt worden sind. Freuen sollte es mich, 

wenn auch der gelehrte Forscher durch diese Arbeit ein be

quemes und vollständiges Repertorium für die Kirchcnge- 

schichte und das Kirchenrecht finden sollte, aber ich gestehe, 

daß mir leider die größte der Conciliensammlungen von 

Mansi nicht zu Gebote gestanden, und ich daher nicht 

zur Rechenschaft gezogen werden kann, wofern einzelne 

Data aus jenem Riesenwerke in meiner gegenwärtigen 

Ausarbeitung fehlen; dagegen kann ich freilich behaupten, 

daß ich alle einzelnen Concilien Punkt für Punkt genau 

durchgangen habe, und nur das im Labyrinthe zahlloser 

ähnlicher oder gleichlautender Satzungen ermüdende Auge 

könnte hie und da das Uebersehen eines oder des andern 

Canons vielleicht veranlaßt haben, und in diesem Falle 

würde ich jedem kritischen Beurtheiler hohen Dank wis

sen, wenn er ähnliche Nachweisungen für eine etwaige 

zweite Auflage mir wollte bemerklich machen; die für 

Glaubenslehre, Kirchendisciplin und kirchliches Leben 

überhaupt wesentlichen Canones aber glaube ich nach dem 

strengsten Bewußtseyn mit unverdroßnem Eifer alle genau 

angegeben zu haben. Es versteht sich übrigens, daß ich 

die rhetorischen Floskeln ausscheiden und stets zur Sache 

selber schreiten mußte, wenn ich den Umfang des Werkes 

nicht allzusehr anschwellen wollte, daher auch einige Kir-



chengesetze nur in gedrängtem Auszuge wievergegeben sind. 

Der Unpartheilichkeit wegen legte ich bei den Satzungen 

des Tridentinum die Uebersetzung des Katholiken Egli, 

welche die Gutheißung des hochwürdigsten Ordinariates 

für sich hat, zu Grunde.

Ueber die Art der Zusammenstellung der Canones 

nach alphabetischen Rubriken werden sich freilich die An

sichten verschieden aussprechen; aber wenn ich auch nicht 

jedem Leser hierin Gnüge leiste, so bedenke man nur die 

verworrene Masse des Gegebenen und die Schwierigkeit 

in ein solches Chaos Licht zu bringen. Es mag manches 

Gesetz an eine andere Stelle hingewünscht werden, manche 

Rubrik vielleicht ganz unnöthig oder mangelhaft scheinen; 

der aufmerksame Leser wird aber die geeignete Ergänzung 

gewiß jederzeit an einer andern Stelle finden, und viel

leicht mit dem Schriftsteller sich aussöhnen.

Wer Richards Analysis der Concilien mit 

meiner Arbeit vergleicht, wird es gerne zugeben, wenn 

ich behaupte, daß mich jenes Werk nicht im Geringsten 

in Verlegenheit sehen könne, als ob es mir zur Folie ge

dient hätte; noch mangelhafter ist Cabassutius. Ich 

arbeitete selbstständig, und schöpfte nur aus der Quelle. 

So habe ich denn nichts weiter hinzuzufügen, als 
die fteundliche Bitte, daß auch diesem mühevollen Unter

nehmen dieselbe gütige und nachsichtsvolle Aufnahme zu
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Theil werden möge, welche frühere Schriften von mir 
genossen haben. Ich strebe nach Beförderung des Lichtes 
und der Wahrheit; so segne denn der Vater des Lichtes 
dieses fromme Streben, so stärke er mich, daß ich wür
dig sey, beizutragen zur erhabenen Sache des Lichtes und 
der unvergänglichen Wahrheit l

Schweinfurt, den 15. August 1832.

Der Verfasser.



Abendmahl.

38enn ein Bischof, Presbyter oder Diacon nach der Opferung 

nicht communicirt, so kann er nur dann Verzeihung finden, 
wenn er eine gegründete Entschuldigung vorzubrmgen weiß; 
unterläßt er letzteres, so ercommynislre man ihn, weil er bei 
dem Volke Anstoß giebt und Vorwand zum Verdachte gegen 
denjenigen, der geopfert hat, als ob er nicht recht geopfert hätte. 
(<5g (.cq V’/iMg uvfi>tyzavtog') — Apost. Can. VIII. 

Alle Gläubigen, welche zm Kirche kommen und nicht bis 
zum Ende des Gottesdienstes verharren und nicht das'hl. Abend
mahl mit empfangen, sollen excommunicirt werden. — Apo st. 
E a n. IX.

Die Synode zu Laodicea verordnet (Can. 14), daß 
man nichts von dem zum hl. Abendmahl gesegneten Brode 
(ra ayia elg Xoyov tukoyiwV) zur Zeit, wann OstM gefeiert 
Mrd, an andere Gemeinen schicken solle. Ferner verbietet fie 
(Can. 25) den Kirchenaufwärtern, das Brod bei d?m hl. Abend
mahle auszutheilen, oder den Wein zu segnm. Zn der vierzig
tägigen Fastenzeit soll (Can. 49) das hl. Abendmahl («qtov 
ngogyegw) nur am Sabbath und Sonntag gehalten werden. 
Auch wird untersagt (Can. 58) das hl. Abendmahl in Privat- 
häusern zu haltm.

Es ist der heiligen und großen Synode mitgetheilt worden, 
daß in einigm Orten und Städten die Diaconen den Presby- 
tem das Abendmahl reichen, da es doch wider die Kirchenregel 
ist und wider das Herkommen, dqß diejenigen, welche nicht 
consecriren können, den Consecrirenden dm Leib Christi ge
ben. Man hat auch exfahren, daß einige Diaconen selbst vor 
den Bischöfen daS Abendmahl angreifen. Das Alles soll auf
hören. Die Diaconen sollen in ihren Grenzen bleiben und 
wissen, daß fie Diener der Bischöfe und geringer als die Presby
ter sind. Sie sollen das Nachtmahl in der Ordnung nach den 
Presbytem empfangen, so daß es ihnen entweder der Bischof 
oder Presbyter giebt. Auch ist ihnen nicht erlaubt, unter den 
Presbytern ju sitzen. Dieß ist wider die Regel und Ordnung. 
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Will sich einer dcrselbigen nicht fügen, so soll er daS Diaconat 
niederlegen. Conc. zu Nicäa I. 325. Can. 18.

-Bei den StewiNden soll die alte gültige Regel auch jetzt 
beobachtet werden, daß man KcinM, der am Ende des Lebens 
ist, die letzte und nöthigste Wegzehrung vorenthalte. Wird es 
wieder mit ihm besser, so erlangt er nur die Gemeinschaft des 
Gebetes. Durchaus aber soll der Bischof jedem Sterbenden, 
der das hl. Abendmahl verlangt, dassell>e mit der gehörigen 
Prüfung geben. — Can. 13. Conc. zu Nicäa I. 325. 

Dg,ö Concil zu Antiochien (I. 341) legt denen, 
welche tft die Kirche bloß zur Anhörung der hl. Schrift kom
men , aber nicht mit andern Christen daselbst beten und das hl. 
Abendmahl genießen Mollen, eine Kirchenbuße auf, auch ver
bietet es, mit ihnen in dtn Häüsern zu beten-. Can. 2.

Die dritte Synode zu Karthago (I. 397) verord
net (Can. 6), den Verstorbenen das hl. Abendmahl nicht zu 
reichen-, und (Can. 24) sonst bei dem Abendmahl! nichts dar- 
zubringen-, als Brod und Wein mit Wasser gemischt. Auch 
dürften nut Trauben 'und Getreide als Erstlingsopfer darge- 
bracht-werden. — Ferner (Can. 29) wird befohlen, die Ge
heimnisse des Altars nur von nüchternen Menschen feiern zu 
lassen, ausgenommen-an dem Gedächtnißtage der Abendmahls
feier des Herrn. Denn' Nachmittag dürfe der Bischof oder 
Cleriker mir durch Gebet das Andenken Verstorbener feiern. 

Die erste Synode zu Toledo (I. 400) verordnet 
(Can. 13): Christen, welche in die Kirche kommen und gleich
wohl das hl. Abendmahl nicht mit den übrigen empfangen, sot- 
lett erinnert werden, es entweder zu thun, oder sich unter die 
Büßenden zu stellen, widrigenfalls sie aus der Kirchengemeinde 
ausgeschlossen werden: Derjenige (Can. 14), der düs hl. Abend
mahl von den Geistlichen annimmt, und doch nicht genießt, 
soll als ein Kirchenräuber fortgetrieben werde-U.

Die Synode zu Agde (I. 506) verordnet, daß die 
Laien, welche zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten nicht deK 
hl. Abendmahl empfangen, gar nicht für katholische Christen 
angesehen werden sollten. (Can. 18).

Die Synodezu Braga (1.572) verordnet (Can. 10>: 
Wenn ein Aeltester die Bestandtheile des hl. Abendmahls nicht 
nüchtern consecrirt, so soll er abgesetzt werden. —

Die Synode zu Auxerre (I. 578) verbietet (C. 12) 
das Abendmahl den Todten zu reichen, oder ihren Leicknam in 
Altartücher zu wickeln. Eine Frau (C. 36 U. 37) darf das 
hl. Abendmahl nicht mit bloßer Hand nehmen und auch das 
Altartuch nicht anrühren, sondern (C. 42) jede soll ihr leinenes
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Tüchlein (dominicale) bei sich haben, um den Leib des Herrn 
bAmts ru ncbtnciL —

(Caranza bemerkt hier, daß die Männer die EuchanfKe 
in die Hände nehmen durften). 

Die Synode zu Mayon (I. 585) verordnet (C. 6), 
die übriggebliebenen Partikel der Eucharistie nach der Messe am 
Mittwoch oder Freitag mit Wein zu besprengen und unschuldi
gen (Kindern) zu geben, nachdem man sie zur Kirche geführt 
und fasten habe lassen.

Der eilfte Canon des eilsten Concils zu Toledo 
(I. 675) sagt, wenn Gläubige das von dem Priester gesegnete 
Brod aus Trockenheit der Kehle nicht hinabschlucken könnten, 
so sollten sie nicht für strafbar .angesehen werden, desgleichen 
auch nicht Kinder, welche aus Unwissenheit die 
empfangene Hostie von sich stießen. Wer aber aus 
Unglauben eine solche Schuld auf sich lade, der unterliege der 
Strafe.

Das Concil zu Braga (I. 675) verbietet den Geistl. 
(C. 2) Milch statt Wein zu consecriren und den Christen das 
Abendmahl in Wein getaucht zu reichen. Eben so dürften nicht 
consecrirte Trauben statt des WeineS dem Wolke ausgetheilt 
werden. Es müsse vielmehr Wein mit Wasser vermischt seyn. 

Der zwei und fünfzigste Canon der Synode im 
Trullus (Z. 692) verordnet, an allen Tagen in der Fasten
zeit, den Samstag, Sonntag und Berkündigungstag Maria 
ausgenommen, nur ein Ministerium Fraesapctiücatorum zu 
verwalten, d. h. die schon früher consecrirte» Hostien bei der 
Abendmahlliturgie zu gebrauchen.

Der drei und achtzigste Canon derselben Synode ver
bietet den Todten das Abendmahl zu reichen.

Ferner schreibt sie (C. 101) vor, daß alle, welche das 
Abendmahl empfangen wollten, mit kreuzweis über einander 
gelegten Händen dem Tische des Herrn sich nahen sollten. 
Diejenigen hingegen, welche, statt mit ihren Händen das Abend- 
mahl^zu empfangen, in goldnen Behältern (ex xqwiov <1X- 

vXrjg doxeta) dasselbe auffaßten, sollten, so wie der Prie
ster, der ihnen die Communion reiche, excommunicirt werden. 

Die Synode zu Glisse (Cloveshoviae) in England 
(S. 747) verordnet, daß die Vorsteher in Klöstern ihre Unter
gebenen vor der Lauheit bewahren sollen, sich dem Abcndmahle 
gar nicht zu nähern und auch alle Beichte (confiteri vitia) und 
Besserung des Lebens zu vernachlässigen (C. 22). Auch (C. 23) 
®te Knaben der Laien (pueri laici), die noch unverdorben sind, 
sollen zum öfteren Empfang des Abendmahles aufgefordert werden, 
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desgleichen die älteren, Ehelose (caelibes) oder auch Verehlichte, 
die zu sündigen aufhören.

Die Synode zu Tours (I. 813) warnt (C. 19) die 
Priester, wenn sie Messe gelesen und das Abendmahl genossen, 
den Kindern und andern anwesenden Personen nicht ohne Un
terschied den Leib des Herrn reichen, denn wenn diese etwas 
schwere Sünden auf sich hatten, so würde ihnen der Genuß 
mehr zur Verdammung als zum Heile (remedium) gereichen. — 
Ferner verordnet sie (C. 50), daß die Laien, wenn auch nicht 
öfter, doch wenigstens dreimal des Jahres, zum hl. Abendmahle 
gehen sollten, wofern sie nicht durch große Verbrechen (crimi- 
nibus) gehindert würden.

Die Synode zu Chalons (I. 813) verordnet (C. 46), 
daß man den Empfang des hl. Abendmahls weder zu lange 
verschieben noch zu leichtsinnig verlangen solle. Es müsse stets 
eine Vorbereitung vorausgehen, so daß man sich einige Tage 
der Fleischeswerke enthalte und Leib und Seele reinige, nach 
Davids Beispiel, der gewiß die Schaubrode von dem Priester 
nicht erlangt hätte, wenn er nicht gestern und vorgestern der 
ehlichen Beiwohnung, nach eigenem Geständnisse, sich enthalten 
haben würde. — Am Grünendonnerstage (C. 47) sollten alle 
Gläubigen das hl. Abendmahl empfangen, weil die Kirche so
gar auch Büßende zum Empfange des Leibes und Blutes un
sers Herrn an diesem Tage aussöhne. —

Die Synode zu Paris (I. 829) verordnet (Lib. III. 
E. 20) das hl. Abendmahl zu genießen. —

Die Synode zu Aachen (1.836) sagt (Cap. III. C.22), 
man sollte das hl. Abendmahl alle Sonntage feiern. (Com- 
municatio corporis doniini omni die dominica debuit celebrari). 

Die Synode zu En Ham (I. 1009) gebietet (C. 20) dm 
Christen, wenigstens dreimal im Jahre das hl. Abendmahl zu 
empfangen. —

Die Synode zu BourgeS (1.1031) verordnet (C. 2), 
den Leib des Herrn nicht mehr länger in den Kirchen aufzube
wahren, als von einem Sonntag auf den andern. — 

Die Synode zu London (I. 1138) verordnet (C. 2), 
den Leib des Herrn nicht über acht Tage aufzubewahren, und 
nur durch einen Priester oder Diacon, im Noth falle aber 
durch wen immer, mit Ehrfurcht zu Kranken zu tragen. — 

Die Synode zu London (I. 1175) verbietet, das Brod 
bei dem hl. Abendmahle in Wein getaucht zu reichen, denn 
Christus habe durch den eingetauchten Bissen nur den Verrä- 
ther, aber nicht die Einsetzung des Sakramentes andeuten wol
len. (C. 16).
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Die Synode zu Vork (1.1194) — Eboracense Conc.— 
verordnet (C. 1), daß der Priester in eigener Person in geistl. 
Kleidung das hl. Abendmahl unter vorausgctragenem Lichte, 
wenn es die Witterung, oder schlechter Weg, oder sonst ein 
vernünftiger Grund nicht hindert, zu den Kranken bringen soll. 
Ferner soll alle Sonntage das hl. Abendmahl erneuert und in 
einem reinen und anständigen Gefäße (pyxide) ausbewahrt 
werden.

Die Synode zu London (I. 1200) verordnet (C. 2), 
das hl. Abendmahl in einem reinen und anständigen Gefäße 
aufzubewahren und in einem solchen mit darüber gelegtem rei
nen Leintuche zu Kranken zu tragen, unter vorausgehcndem 
Licht und Kreuze, wofern der Kranke nicht allzu entfernt ist. 
Die Hostie soll alle Sonntage erneuert werden, und der Prie
ster muß genau wissen, daß er nicht eine nichtconsecrirte für 
«ine consecrirte Hostie halte. Auch soll keinem insgeheim das 
Abendmahl gereicht werden, wofern er nicht öffentlich darum 
bittet.

Anm. Merkwürdig ist bei jedem Canon dieser Synode 
der Schluß: Salvo in omnibus sacrosanctae Romanae ec- 
clesiae honore et privilegio. —

Die allgemeine Synode im Lateran (Z. 1216) ver
ordnet (C. 20), den Chrisam und die Eucharistie unter Ver
schluß aufzubewahren, damit nicht Verwegene ihre Hände dar
nach ausstrecken könnten, um eine Greuelthat (horribilia vel 
nefaria) zu begehen. —

Die Synode zu Worchester (1. 1240) verbietet (C. 7), 
die geweihten Hostien länger als sieben Tage lang aufzubewah
ren, damit sie nicht verderbten. Auch sollte man die Euchari
stie, Oel und Chrisam stets unter Verschluß halten. — Wird 
(C. 9) das Abendmahl zu einem Kranken getragen, so soll 
jeder dasselbe, ungeachtet des Kothes auf den Straßen, knieend 
anbeten. Nur wenn schlechtes Wetter es verhindert, sollen die 
gewöhnlichen Ceremonieen, das feierliche Hintragen im Chor
rock, unter vorausgehendem Lichte und GlockenAeklingel, unter
bleiben, und der Priester kann in diesem Falle das hl. Abend
mahl in einem Cibormm, das am Halse in einer Tasche hängt, 
jedoch nicht ohne Begleiter, zu dem Kranken bringen, darf 
aber im Hin- und Hergehcn in keinem Hause einkehren. — 

Die Synode zu Bourdeaux (I. 1255) verbietet (C. 5) 
den Priestern, consecrirte Hostien den Kindern zu Ostern zu 
geben, sondern nur gewöhnlich gesegnetes Brod.

Die Synode zu Cöln (I. 1280) verordnet (C. 7), daß, 
wenn ein Kranker, das hl. Abendmahl empfangen wolle, er ihn
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vorher ohne den Leib des Herrn besuchen und zur Beichte hö
ren solle. Wenn der Priester das hl. Abendmahl zu dem 
Kranken trägt, fb bete er die sieben Psalmen, und ist der Weg 
länger, so füge er die Litanei und andere Gebete hinzu. Bor 
ihm her soll eme Glocke und eine Laterne oder eine Kerze ge
tragen werden. Die Gläubigen, welche ihn begleiten wollen, 
bleiben vor der Thüre des Kranken stehen, bis er communicirt 
worden, und gehen dann hinter dem Priester andächtig betend 
zur Kirche, auch soll' jeglicher zehn Tage Ablaß für das Hin- 
und Hergehen haben. Wenn aber der Priester zur Nachtzeit 
das hl. Abendmahl zu einem Kranken trägt, sollen ihn weibliche 
Personen nicht begleiten. Wer eine solche Procession stört, un
terliegt der Kirchmstrafe. Wenn der Kranke oft und sehr leicht 
sich erbricht, so soll man ihm den hl. Leib nicht reichm, son
dern er glaube, und es ist hinreichend, was er geistiger Weise 
empfängt. — Jeder Priester soll den Kranken, ehe er ihn 
communicirt, fragen, ob er glaube, daß unter der Gestalt des 
Brodes der Leib des Herrn sey, welcher von der Jungfrau ge- 
borm, am Kreuze gestorben und am dritten Tage wieder auf
erweckt worden. Hat der Kranke durch Worte oder Zeichen ge
beichtet, so communicire ihn der Priester. SBenh aber der Com- 
municirte bricht, so soll man die Stückchen sorgfältig sammeln 
und mit Wein abreiben (conttitae) und ein Gläubiger kann sie 
dann nehmen (sumantur). Den Rest des Gcspeies verbrenne 
und bewahre man hinter dem Altare oder sonst wo. Wird der 
Leib des Herrn öffentlich daher getragen, so sollen die Gläu
bigen, in deren Gegenwart er vorüber getragen wird, wo mög
lich niederknieen, das Haupt beugen, in die Brust schlagen und 
mit aufgehobenen Händen anbeten. Wenn sie reiten, sollen sie 
von dem Pferde steigen, um den anzubeten, der für sie vom 
Himmel herabgestiegen ist. Die Eucharistie solle alle fünfzehn 
Tage erneut und der Leib des Herrn auf dem Altare fleißig 
verschloffen werden. Ferner sollen die Priester ihre Untergebe
nen ermahnen, nur nüchtern, andächtig und nach abgelegter 
Beichte zu Ostern oder zur andern Zeit zum Tische des Herrn 
zu gehen, und keiner solle einen Fremden oder ein auswärtiges 
Pfarrkind communicire», es ftp denn ein Reifender, oder wenn 
der Communicant die Erlaubniß seines Pfarrers hat. Hat der 
Priester die Eucharistie genossen, so habe er einen Kelch in 
Bereitschaft mit Wein und Wasser, von dem die Communi- 
canten trinken können.

Die Synode zu Bajeur (I. 1300) untersagt (C. 16), 
das hl. Abendmahl Kindern unter sieben Jahren zu geben. 

Die Synode zu Cöln (1.1310) verordnet (C. 20), daß
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die Pfarpkinder nur von ihrem Pfarrer das hl. Abendmahl em
pfangen sollen, bei Strafe des Ausschlusses von dem Tische des 
Herrn bis zu« geleisteten Genugthuung.
d Die Synode zu Avignon (I« 1337) gebietet (C. 4) 

dasselbe für die österliche Zeit.
Die Synode z»-Pennafiel (3# 1302) verordnet (C. 4), 

es sollte kein Pfarrer seine» Untergebenen das hl. Abendmahl 
reichen, wenn er nicht von ihrer Reue und werkthätigen Ge
nugthuung sich überzeugt habe.

Die Synode zu Costnitz (I.1415) verordnet: Da einige 
in manchen Ländern der Welt sich unterstehen, verwegen zu 
behaupten, das christliche Volk müsse das hl. Sacrament des 
Abendmahls unter beiden Gestalten, des Brodes und. Weines, 
empfangen, und wirklich auch hin und wieder die Laien untet 
der Gestalt des Weines communicire» lassen; auch hartnäckig 
lehren, daß man selbst nach dem Ahendessm, oder selbst «ichs 
nüchtern communiciren könne, und dieses wider die löbliche, 
durch vernünftige Gründe gebilligte Gewohnheit der Kirche 
läuft, welche sie auf eine verdammüche Art als kirchenräuberisch 
zu verwerfen suchen, indem sie vom Haupte anfangen, so er
klärt, verordnet und bestimmt dieses gegenwärtige heilige allge
meine Concilium zu Costnitz, welches im hl. Geiste rechtmäßig 
versammelt ist, daß, obgleich Christus dieses ehrwür
dige Sacrament nach dem Abendessen unter bei
derlei Gestalt des Brodes und Weines eingesetzt 
und seinen Aposteln ansgetheilt hat, dennoch, 
desungeachtet, das löbliche Ansehen der hl. Kir
chengesetze und die gebilligte Gewohnheit der 
Kirche beobachtet hat, und noch beobachtet, daß 
dieses Sacrament nicht nach dem Abendessen ver
waltet, noch von den Gläubigen nüchtern genom
men werden müsse, ausgenommen, wenn sie 
krank sind, oder ein anderer Nothfall sich ereig
net, der nach dem Rechte oder von der Kirche ber- 
stattet worden ist. Und gleichwie diese Gewohnheit, um 
einige Gefahren und Aergernisse zu verhüten, vernünftig ein
geführt worden ist, so hat es, auch aus gleicher und noch wich
tigerer Ursache eingcführt und beobachtet werden können, daß, 
obgleich dieses Sacrament in der ersten Kirche 
von den Gläubigen Unter beiderlei Gestalt genom
men worden ist, es dennoch in der Folge von, den 
Priestern (conficientibws) unter beiderlei Gestalt, 
von den Laien aber nur unter der Gestalt des 
Brodes empfangen werde. Denn man muß auf
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das Feheste glauben, und keineswegs daran zwei
feln, daß der ganze Leib und das ganze Blut 
Christi sowohl uyter der Gestalt deS Brode- als 
des Weines wahrhaftig enthalten sey. Weil daher 
diese Gewohnheit von der Kirche und den heiligm Vätern au- 
vernünftigen Gründen «ingeführt und seit langer Zeit beobachtet 
worden ist, so muß sie für ein Gesetz gehalten werden, dar 
man nicht verwerfen, noch ohne das Ansehen der Kirche will- 
kührlich verändern darf. Mithin muß eS für irrig geachtet 
«erden, zu sagen, es sey kirchenräuberisch oder unerlaubt, diese 
Gewohnheit oder dieses Gesetz zu beobachten. Und diejeni
gen, welche hartnäckig das Gegentheil von dem 
Vorhergehenden behaupten, müssen als Ketzer 
weggeschafft und durch ihre Diöcesenbischöfe 
oder deren Beamten, oder durch die Ketzerge
richte ist Ländern und Provinzen, wo gegen dre- 
seS Dekret efwaS versucht oder unternommen 
worden ist, nach den kanonischen und rechtmäßi
gen Verordnungen, welche zum Besten deS katho
lischen Glaubens wider die Ketzer und ihre Gön
ner heilsam erfttnden worden sind, scharf bestraft 
«erden. (Sesa. Juli.)

Die Synode zu Basel (1.1437) verordnet (Sesa. XXX.) r 
Datpit man zur Erklärung der katholischen Wahrheit deutlicher 
wisse, was man zum Nutzen und Heil des christlichen Volks 
in Absicht des hl. Abendmahls glaubm und thun müsse, so 
setzt diese hl. Synode nach einer fleißigen und langen Untersu
chung der Schrift, der hl. Kirchengesetze und der von den hei
ligen Vätern und Doktoren vorgetragenen Lehren, auch nach 
einer Beherzigung alles übrigen, was hierzu gehört, fest, daß 
zn>ar die gläubigen Lasest, oder die communicirenden Cleriker, 
welche dieses Sakrament nicht einsegnen, nach dem Befehle deS 
Aych nicht verbunden find, dasselbe unter beidm Gestalten zu 
empfangen. Doch hat die Kirche, welche durch den 
Geiss der Wahrheit regiert wird, der in Ewigkeit 
bei ihr bleibt, und bei der auch Christus nach der 
Schrift bis ans Ende der Welt bleibt, das Recht 
vorzüschreiben, wie dieses Sakrament denen, di'e 
es nicht cinsegnen, gereicht werden soll, so wie sie 
nämlich findet, daß es zur Verehrung desselben und zum Heil 
der Gläubigen dienlich sey. Es mag nun aber jemand unter 
Einer Gestalt, oder unter beiden, nach der Verordnung oder 
Gewohnheit der Kirche, kvmmuniriren, so gereicht solches den 
würdig Communicirenden zu ihrem Heile. Man darf auch
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Mt nicht zweifeln, daß dar Fleisch nicht bloß unter btt Gestalt 
der Brode-, und das Blut nicht bloß unter der Gestalt deS 
Weins, sondern vielmehr unter jeder Gestalt der ganze Christus 
vollständig befindlich sey. Auch muß die löbliche Ge
wohnheit, die Laien unter Einer Gestalt zu coitt» 
municiren, welche von der Kirche und den hl. BL» 
tern aus guten Gründen eingesührt, bisher seit 
langer Zeit beobachtet, und von Doktoren, die in 
der hl. Schrift und in den Kirchengesetzen sehr 
geübt waren, schon lamge empfohlen worden iH 
für «in Gesetz gehalten werden, so daß eS Nie
mandem erlaubt ist, dieselbe zu verwerfen.

Eucharistie, Chrisma und hl. Del sollen stets verschlossen 
aufbewahrt werden. Wer diese Vorschrift vernachlässigt, wird 
um ein Pfund Wachs' gestraft, welches et zur Kirche zu be- 
zahlen hat. Außerdem aber trifft ihn noch die gewöhnliche 
kirchenrechtliche Strafe. Wenn aber wegen ähnlicher Nachläs
sigkeiten ein Mißbrauch mit obigen Gegenständen getrieben 
worden ist, so wird das bkschöfl. Ordinariat besonders gegen 
den schuldigen Geistlichm einschreiten. Das Sacrammt der 
Eucharistie muß alle Monate wenigstens einmal erneuert wer
den. Concil, zu Freising. 1.1440. Can. 18.

e Die nämliche Verordnung über strengen Verschluß der Eu
charistie und des Chrisma wiederholt das Concil zu Sens» 
I. 1485. Art. I. o.4. —

Die allgemeine Synode zu Trient (1.1551) sagt (Sess. 
XHI. c. 1) es widerstreite sich nicht, daß unser Herr und 
Heiland selber, nach der natürlichen Weis« deS 
Daseyns, immerfort zur Rechten des Vaters im 
Himmel sitze, und nichts destoweniger an vielen 
andern Orten sacramentalisch gegenwärtig mit 
i"ner Substanz bei uns sey, nach jener Weise deS Da
seyns, welche wir zwar kaum mit Worten auszudrücken 
vermögen, von welcher wir aber dennoch, vom Glauben 
erleuchtet, mit den Gedanken fassen können und standhaftest zu 
glauben schuldig sind, daß sie Gott möglich sey. —

Ferner entwarf sie folgende Canons:
' 1. Wenn Jemand leugnet, daß in dem heiligsten AltarS- 

h ?a<»cntc wahrhaftig, wirklich und wesentlich der Leib und 
vas Blut zugleich mit der Seele und der Gottheit unsers Herrn 
^esu Christi und folglich Christus ganz enthalten sey, sondern 

s ' tr sty in demselben nur wie in einem Zeichen oder Bilde, 
oder der Kraft nach, der sey verflucht.
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2. Wenn Jemand sagt, in dem hochheiligen Altarssacra- 
mente verbleibe die Wesenheit des Brodes und WeineS zugleich 
mit dem Leibe und Muke unsers Hxxrn Jesu Chn'sti, und jene 
wunderbare und einzige Umwandlung der ganzen Wesenheit des 
Brodes in den Leib, und der ganzen Wesenheit des Weines in 
das, Blut leugnet, indessen nur tue Gestalten des Brodes und 
Weines bleiben, welche Umwandlung eben die katholische Kirche 
sehr Passmd TranSsubstantiation nennt, der sey verflucht,

3. Wenn Jemand leugnet, daß in dem hochpmrdigen Altars- 
sacrammte unter jeglicher Gestalt und nach geschehener Ierthei- 
lung unter jeglichen Theilen beider Gestalten Christus 
ganz entfalten sey, der sey verflucht.

4. Wenn Jemand sagt, in dem wunderbarm Alhrrssa- 
cramente sey der Leib und das Blut unsers Herm Jesu Christi 
nicht nach der vollbrachten Consecration, sondern, nur bei 
dem Gebrauche, während dem es genossen wird, aber nicht 
vorher, oder nachher, und in den consecrirtm Hostien oder 
Theilchm, welche nach der Communion aufbewahrt werden, 
oder übrig sind, verbleibe nicht der wahre Leib des Herrn, der 
sey verflucht.

5. Wenn Jemand sagt, entweder die vorzügliche Frucht 
des heiligsten Altarssacraments sey die Nachlassung der 
Sünden, oder es gehen aus ihm keine andern Wirkungen 
hervor, der sey verflucht.

6. Wenn Jemand sagt, kn dem heiligen Altarssacramente 
solle Christus, der eingebprne Sohn Gottes, nicht mit Dienst
verehrung, auch picht mit äußerlicher, angebetet, und somit 
nicht durch eine besondere festliche Feier verehrt, und nicht in 
Processionen nach dem löblichen und allgemeinen Gebrauche 
und der Observanz der hl. Kirche feierlich umgetragen und nicht 
öffentlich zur Anbetung dem Volke ausgesetzt werden, und seine 
Anbeter seyen Götzendiener, der sey verflucht.

7. Wenn Jemand sagt , es sey nicht erlaubt, das hl. Al- 
tarssacrament im Sacrarium aufzubewahren, sondern es 
müsse nothwendig sogleich nach der Consecration den Umstehen
den ausgetheilt werden, oder es sey nicht erlaubt, daß es ehr
furchtsvoll zu den Kranken getragen werde, der sey verflucht.

8. Wenn Jemand sagt, Christus, im Altarssacrüment 
dargereicht, werde nur geistlicher Weise genossen, und 
nicht auch sacramentalisch und wirklich, der sey verfluche

9. Wenn Jemand leugnet, daß alle und jede Gläubigen 
Christi beiderlei Geschlechts, wenn sie zu Pen Unterscheidlyigs- 
jahren gekommen sind, verpflichtet seyen, alle Jahre, we
nigstens zur Osterzeit, nach dem Gebote der hl. Mutter,
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der katholischen Kirche, die Communion zu empfangen, der 
sey verflucht.

10. Wenn Jemand sagt, eS sey dem Messe haltenden 
Priester nicht erlaubt, sich selber die Communion zü spenden, 
der sey verflucht.

11. Wenn Jemand sagt, der Glaube allein sey 
eine hinreichende Vorbereitung zum Genusse des 
heiligsten Altarssakraments, der sey verflucht. Und 
damit ein so großes Sacrament nicht unwürdig und somit 
zum Tode und zur Verdammniß gmossen werde, so verordnet 
die hl. Synode, daß diejenigen, welche im Gewissen mit einer 
Todsünde beschwert sind, so sehr sie sich auch für reuig halten 
mögen, wenn ein Beichtvater zu haben ist, nothwendig 
zuerst eine sacra'mentalische Beichte ablegen müssen. 
Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, da? Gegentheil zu 
lehren, zu predigen oder hartnackig zu behaupten, oder auch 
in öffentlicher Unterredung zu vertheidigen, der sey auf der 
Stelle excommunicirt.

Dieselbe Synode erklärt (Sess. XXI.), vom heil. 
Geiste, welcher der Geist der Weisbeit und des Verstandes, der 
Geist des Rathes und der Frömmigkeit ist, belehrt, und dem 
Urtheile und der Observanz der Kirche folgend also: Die Laien 
und die Geistlichen, welche nicht Messe halten (Cap. 1), seyen 
durch kein göttliches Gebot zum Genusse des Al- 
tarssacraments unter beiden Gestalten verpflich
tet, und man könne auf keine Weise mit ünverletz- 
tem Glauben daran zweifeln, daß ihnen die Com
munion unter Einer Gestalt zum Heile nicht zu
reichend sey. Denn obwohl Christus der Herr die
ses hochwürdige SacraaneNt am letzten Abend
mahle unter den Gestalten des Brodes und des 
Weines eingesetzt und den Aposteln übergeben 
hat: so zielen jene Einsetzung und Uebergabe 
doch nicht dahin, daß alle Gläubigen Christi ver
möge der Verordnung des Herrn zum Empfange 
beider Gestalten verbunden seyen. Mein auch aus 
jener Rede bei Johannes am sechsten erhellt nicht richtig, daß 
die Communion unter beiden Gestalten von dem Herrn befoh
len sey, so wie sie nämlich nach den verschiedenen Erklärungen 
der, hl. Väter und Lehrer verstanden werden soll. Denn der
jenige, welcher sagte: „Wenn ihr nicht das Fleisch des Mcn- 
schensohnes esset und sein Blut trinket, werdet ihr das Leben 
nicht in euch haben," sprach auch: „ Wenn Jemand von die
sem Brode ißt, wird er ewig leben;" und derjenige, welcher
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sprach: „Wer mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt, der hat 
daS ewige Leben," sagte auch: „Das Brod, das ich geben 
werde, tfl mein Fleisch für daS Leben der Welt;" und derje
nige endlich, welcher sagte: „Wer mein Fleisch ißt und mein 
Blut trinket, der bleibt m mir und ich in ihm," sprach nichts 
desto weniger: „Wer dieses Brod ißt, der wird ewig leben."— 
Nebst dem erklärt die Synode (Cap. 2): immerwährend sey in 
der Kirche diese Gewalt dagewesen, daß sie in Ausspen
dung der Sakramente, unter Unverletzlichkeit der Wesen
heit derfelbigen, dasjenige verordnen oder umändern 
konnte, was fw zum Wohl der Empfangenden 
oder zur Bekehrung der Sakramente selbst nach 
Berschiedenheit der Verhältnisse, Zeiten und 
Orte für ersprießlicher erachtete. Dieses schien 
aber auch der Apostel nicht undeutlich angegeben 
f» haben, da er sagt: „Also halte unS der Mensch 
ür Diener Christi und Ausspender der Ge

heimnisse Gottes." Und daß wirklich er selbst dieser Ge
walt sich bedient habe- zeigt sich sowohl bei vielem Andern, 
als bei diesem Sakramente selbst, hinlänglich, weil er nach 
einigen Anordnungen über den Gebrauch desselben sprach: 
„Das Uebrige werde ich, wenn ich zu euch komme, verfügen." 
Deswegen hat die hl. Mutter, die Kirche, in Anerkennung die
ses ihres Ansehens über die Verwaltung der Sakramente, ob
gleich seit dem Anfänge der christlichen Religion der Gebrauch 
beider Gestalten nicht selten war, dennoch tm Laufe der Zeit, 
nachdem jene Gewohnheit bcfld weit umher geändert war, durch 
gewichtige und gerecht« Ursachen bewogen, eben diese Ertheilung 
der Communion unter Einer Gestalt bestätiget und beschlossen, 
daß dieselbe für ein Gese-tz gehalten werden soll, 
welche man nicht verwerfen darf, ohne die Auto
rität Herselbigen Kirche zu ändern. — Ueberdies 
erklärt (Cap. 3) die Synode, daß, obgleich unser Erlöser, wie 
oben gesagt ward, in jenem letzten Abcndmahle dieses Sakra
ment unter zwei Gestalten eingesetzt und den Aposteln überge
ben hat, doch bekannt werden müsse, daß auch nur unter 
Einer Gestalt Christus ganz und unversehrt und das Sakrament 
wahrhaft genossen werde, und daß deswegen in Bezug auf die 
Fmcht, diejenigen keiner zum Heile nothwendigen Gnade be
raubt werden, welche nur eine einzige Gestalt empfangen. — 
Endlich (Cap. 4) lehrt der nämliche hl. Kirchenrath, daß die 
den Gebrauch der Vernunft noch entbehrenden Kinder nicht 
nothwendig zur sacramentalischcn Communion des Altars- 
sacraments verpflichtet seyen, indem sie, durch das Taufbad
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wiedergeboren und Christo einvrrleibt, die schon erlangte Gnade 
der Kinder GotteS in jenem Alter nicht verlieren könnm. 
Allein deswegen darf doch darüber daS Allerthum 
nicht verurtheilt werden, daß es jenen Gebrauch 
bisweilen an einigen Orten beobachtete, denn wie 
jene heiligsten Väter, nach der Beschaffenheit jener Zeit, billige 
Ursache hatten, dieses zu thun, so ist gewiß ohne Streit zu 
glauben, daß sie es wenigstens nach keiner Hrilsnothwrndigkeit 
gethan haben.

Cano »es.
1. Wenn Jemand sagt, alle und jede Gläubigen Christi 

seyen, vermöge eines Gebotes Gottes oder der HeilSnorhwen- 
digkeit, schuldig, beide Gestalten deS hl. Altarssarraments zu 
genießen, der sey verflucht *).

2. Wenn Jemand sagt, die hl. katholische Kirche sey nicht 
durch gerechte Ursachen und Gründe bewogen worden, daß sie 
die Laien und auch die nicht Messe lesenden Geistlichen nur 
unter der Gestalt deS Brodes allein communicirte, oder sie 
habe sich hierin geirret, der sey verflucht.

3. Wenn Jemand leugnet, daß Christus ganz und un» 
versehrt, als die Quelle und der Urheber aller Mladen, unter 
der Einen Gestalt des Brodes genossen wird, weil er, wie 
einige fälschlich behaupten, nicht nachher Einsetzung Christi 
selbst unter beiden Gestalten genossen werde, der sey verflucht.

4. Wenn Jemand sagt, die Communion d«S AltarSsaera- 
ments sey den Kindern, ehe sie zu den UnterschtiVllngsjahren 
gekommen sind, nothwendig, der sey verflucht« —•

Ablässe,

Die allgemeine Synode im Lateran (1.1123) 
ertheilt (C. 11) allen Kreuzfahrern Nachlaß aller ihrer Sün
den und nimmt ihre Häuser, Güter und Familien in den 
Schutz des hl. Petrus und der römischen Kirche. Diejenigen 
aber, welche wegen einer Wallfahrt nach Jerusalem oder nach 
Spanien das Kreuz auf ihre Kleider geheftet und dann wieder 
abgelegt, sollen, wenn sie dieses fromme Gelübde nicht vollzie-

•) Warum ich anathema so übersetzte, findet man bei dem Artikel: 
Ercommuntcatioa — Synode zu Meaux. I. 845. C. 56 — ge
rechtfertigt.
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hen würden, von der Kirche ausgeschlossen und mit dem In
terdikte in ihren Ländereien belegt werden, so daß nur Kinder 
getauft und Sterbenden die Buße ertheilt werden (morientium 
poenitMrtias) könne.

Die allgemeine Synode im Lateran (I. 1215) bestimmt 
(6.62): Weil durch unvorsichtige und überflüssige Ablässe, 
welche einige Prälaten der Kirche sich nicht scheuen zu erthei
len, sowohl die Schlüssel der Kirche in Verachtung gebracht 
werden, als die büßende Genugthuung entkräftet wird, so soll 
bei der Einweihung einer Kirche, sie mag von einem oder von 
mehrern Bischöfen verrichtet werden, der Ablaß nicht über ein 
Jahr hinaus ausgedehnt werden, und wenn die jährliche Kirch
weihe gefeiert wird, so sollen nicht mehr als vierzig Tage von 
den auferlegten Büßungen erlassen werden. Auf diese Änzahl 
von Tagen sollen sich auch noch die Ablaßbriefe, welche um 
verschiedener anderer Ursachen willen bisher gegeben werden, ein
schränken, weil der römische Papst selbst, der doch die Fülle 
der Gewalt besitzt, eine solche Mäßigung in dergleichen Fallen 
zu beobachten pflegt. —

Die Synode zu Bourdeaur (I. 1255) gebietet (6.2) 
allen Priestern, Geldsammler (quaestores) in ihren Kirchen nur 
auf apostolische Weisung predigen zu lassen, und sie selber soll
ten ihren Untergebenen nur das erklären, was in den apostoli
schen Schreiben enthalten wäre. Sie sollten sich außerdem 
hüten, Papiere (cartellos) von ihnen anzunehmen, ohne diesel
ben genau zu prüfen, ob nicht darin von größern Vergünsti
gungen und Jndulgeqzen die Rede sey, als in den apostoli
schen Schreiben.

Die Synode zu Salzburg (I. 1274) verordnet (6.6): 
daß alle Ablässe vor der Hand suspendirt bleiben sollen, (bei 
Strafe des Anathems!) bis der Ortsbischof sie überall unter
such» Mb bestimmt hätte , welche gültig seyn sollten, und welche 
man widerrufen wolle. Diese Vorschrift gelte vorzüglich für 
die Einsammler (quaestuarii), welche durch dergleichen unge
eignete (indiscretas) Ablässe weit Mehrere zur Verachtung der 
Schlüsselgewalt ins Verderben stürzten, als daß sie ihr Seelen
heil förderten. Dergleichen Leute dürften nur dann ausgenom
men werden, wenn sie mit Schreiben des Diöcescnbischofes ver- 
schen wären.

Die Synode zu Würzburg (I. 1287) verleiht (6. 8) 
allen Priestern, die den Leib des Herrn zu einem Kranken tra
gen und den Laien, die im Vorbeigehen yiederknien und ein 
Vaterunser und den englischen Gruß beten, wenn sie reumüthig 
gebeichtet haben, zehn Tage Ablaß der ihnen aufgelegten Buße.
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Die Synode zu Ravenna (I. 1311) verleiht (Can.30) 
jedem vierzig Tage Ablaß, der die Armen mit Almosen Mtter- 
üüvt. wenn er reumüthig beichtet.
' L>ie Synode zu Ravenna (I.1314) sagt (6.20): Weil 
Wegen des inständigen Verlangens (imporhimtatem) der Mäch
tigen wir und andere Bischöfe einigen Religiösen verliehen ha
ben, Ablasse zu verkündm, so oft sie predigen, und bisweilen 
Einige diese Vollmacht mißbrauchen und größere (ampliores) 
Ablässe verkünden als ihnen zusteht, so daß bei dem Volke das 
Ansehen der Bischöfe herabgewürdigt wird, so rufen wir ge
dachte Vollmacht zu Ablassen wieder zurück.

Die Synode zu Avignon (I. 1326) gewahrt (Can. 1) 
allen jenen, welche die feierliche Messe der fei. Maria am 
Samstage fleißig besuchen, zehn Tage Nachlaß der ihnen aus
erlegten Bußen, wenn fit reumüthig beichten. — Ferner 
(6. 2) erhalt jeder, der bei Tag oder Nacht, ohne Licht, dm 
hl. Leib Christi zu Kranken begleitet, zehn Tage, wenn aber 
mit Licht, oder wenn er Lichter durch einen andern sendet, 
zwanzig Tage, und dreißig Tage, wenn es bei Nacht geschieht, 
Ablaß. Wer (C. 3) für den Herrn Pckpst zu Gott betet und 
für seine glückliche Regierung und Ausbreitung der katholischen 
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Wer (6. 4) so oft er den Namen Sefu vorzüglich in der Messt» 
nennen hört, das Haupt andächtig neigt, erhält zehn Tage 
Ablaß.

Die Synode zu Marchena (Z. 1326) verordnet 6.45), 
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jährlich (in vigiliis et in die seien ui tatis invocationis cujlM 
übet earundem), wenn er reumüthig beichte, 40 Tage (und 
alle Tage in der Ottave jener Herrlichkeit 20 Tage) Ablaß er
halten solle.
. Die Synode zu Toledo (1. 1347) ertheilt (6.13) allen 
Mm Ablaß, welche drei Ave Maria beim Klange der Abend
glocke (ignilegium) beten, desgleichen alle Tage denjenigen, 
welche für die Wohlfahrt der Kirche, des Reiches und für dm 
Fneden und den König, die Königin und ihre Kinder ein Va
terunser und den engl. Gruß beten, dreißig Tage Ablaß. 
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«et ohne Licht bei Tag oder Nacht den Leib des Herrn zu 
Kranken begleitet, zwanzig Tage, wer aber mit Licht, oder 
^lcht sendet, dreißig Tag«, belNacht aber vierzig Tage 

von der ihm auferlegtcn Buße, wofern er reumüthig 
sichtet. Wer für den Herrn Papst oder König (6. 27) alle 

zwer Ave Maria und ein Vaterunser betet, und reumü-
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thig beichtet, erhält zehn Lage Ablaß der ihm anfgelegtm 
Buße.

Die allgemeine Synode zu Costnitz (3. 1414) verordnet: 
Unser Herr Papst wird sich in Zukunft hüten vor der allzugro
ßen Verschwendung der Ablässe, damit sie nicht gerinageschätzt 
werden (vilescant). Auch sollen alle Ablässe für pnvilegirte 
Altäre (ad instar altaris) zurückgenommen werden. — (de In
dulgent. )

Hie Synode zu Basel (I. 1431) giebt (Sess. XXIV. 
c. 6) Ablaß aller Sünden einmal im Leben und 
im Tode, zu Gunsten der Unterstützung für Zurückfühmng 
der Griechen zur katholischen Kirche, für welche man die Kosten 
der Hin - und Herreise bestreiten und Beiträge geben müsse für 
Auslage zur Deckung Constantinopels gegen die Türken während 
der Abwesenheit des Kaisers. Den obengedachten Ablaß sollten 
die Christen erlangen, wenn sie den Bettag dessen, waS sie für 
Unterhaltung ihrer Familien, oder ein Convent für die Mit
glieder u. s. f. eine Woche lang auslegen müßten, zu obenge
dachtem Zwecke verwendeten. Doch müßten sie ein ganzes Jahr 
einen Tag in der Woche fasten und jedesmal, als Cleriker sie
ben Psalmen, und als Laien sieben Vaterunser und Ave Maria 
beten. Wer dazu steuert, was er für Einen Tag auf Unter- 
Haltung seiner Familie brauchte, erhält sieben Jahre und eben 
so viele Quadragenen Ablaß. Außerdem könne sie jeder Beicht
vater von aller Exkommunikation, Suspension, Interdikt, so wie 
Clexiker von Bigamie oder Menschenmord und von Wallfahrts» 
5>Äübden loösprechen. Doch müßten sie in den ersten drei Fäl- 
rn Genugthuung leisten, die ihnen der Beichtvater auflege. 

Endlich könnte man ungerechtes Eigenthpm, wenn der Bethei
ligte nicht mehr lebe oder unbekannt wäre, zu dergleichen from
men Zwecken verwenden. Ferner ertheilt diese Synode (Sess. 
XXXVI.) allen Christen, die am Feste der Empfangniß Ma
riä dem Gottesdienste beiwohnen, hundert; der Vesper, eben
soviel; der Predigt, hundert und fünfzig Tage Ablaß für ewige 
Zeiten; ferner am Feste der Heimsuchung Mariä (Sess. XL1H.) 
allen, die der Matutin, Proreffion, Predigt, Vesper und dem 
Gottesdienste beiwohnen, für jedes einzelne Officium hundert 
Tage Ablaß. Endlich (Sess. XXXIII.) bestätigt sie alle Ab
lasse, welche Urban IV., Martin V. und Eugen IV. auf Ver
ehrung des hl. Sakraments des Altars ertheilt hatten. 

Die durch den apostolischen Stuhl ercheilten oder zu er
theilenden Ablässe sollen durch den Pfarrer oder andere kluge 
und gelehrte Manner dmch den Orts-Dioresan oder seinen W



Ablässe. 17

car publicirt und dem Volke erklärt werden. Conc. zu An
gers für die Provinz Tours. 1.1448. C. 17. 

Die allgemeine Synode zu Trient (I. 1562) verordnet 
(Sess. XXL cap. 9. de reform.), die Ablässe künftig durch 
die Ortsordinarien, mit Zuziehung von zweien aus dem Kapi
tel, zur gehörigen Zeit dem Volke bekannt zu machen, und 
ihnen wird auch die Vollmacht gegeben, die Almosen und die 
ihnen dargebrachten Liebessteuern treu und durchaus ohne Em
pfang irgend eines Lohnes einzusammeln, damit endlich jeder
mann wahrhaft erkenne, daß diese himmlischen Schätze der 
Kirche nicht zur Gewinnsucht, sondem zur Frömmigkeit geübt 
werden. — Ferner (Sess. XXV.) sagt sie: Da die Gewalt, 
Ablässe zu ertheilen, von Christus der Kirche ertheilt worden 
ist, und sie sich der Gewalt dieser Art, die ihr göttlich überge
ben wurde, seit den ältesten Zeiten bediente, so lehrt und be- 
siehlt der hochheilige Kirchenrath, daß der Gebrauch der Ab
lässe, als für das chrif. Volk sehr heilsam und durch daS 
Ansehen der hl. Concil' n r.stätigt, in der Kirche beibehalten 
werden müsse und ' .rdammt mit dem Bannflüche 
diejenigen, welche entweder behaupten, dieselbigen seyen 
unnütz, oder leugnen, daß die Kirche die Gewalt habe, diesel
ben zu ertheilen. Doch wünscht er sehr, daß in Ertheilung 
derselben nach der alten und bewährten Observanz in der Kirche 
Mäßigung angewcndet werde, damit nicht durch zu große Will
fährigkeit die Kirchenzucht entnervt werde. Weil er aber die 
Mißbräuche, die in denselben eingeschlichen sind, und durch 
deren Veranlassung dieser ausgezeichnete Name der Ablässe von 
den Jrrlehrern verlästert wird, getilgt und verbessert wünscht, 
so verordnet er durch den gegenwärtigen Beschluß im Allge
meinen, daß für die Erlangung derselben aller bösartige Ge
winn, woher unter dem christlichen Volke die meiste Ursache 
der Mißbräuche entsproßte, durchaus abgestrllt werden soll. 
Allein da die übrigen Mißbräuche, welche aus dem Aberglau
ben, der Unwissenheit, Ehrfurchtslosigkeit, oder wie immer an
ders woher sproßten, wegen der vielfältigen Verderbnisse der 
Orte und Provinzen, in denen sie begangen werden, nicht 
schicklich insbesondere verboten werden können, so gebietet er 
allen Bischöfen, daß jeglicher die Mißbräuche dieser Art in 
seiner Kirche sorgfältig vernehme und sie in der ersten Provin
zial-Synode vorbringe, damit auch die Meinung anderer Bi
schöfe über sie vernommen, und sie dann sxglcich dem höchsten 
römischen Papste berichtet werden, auf daß nach seiner Autorität 
und Klugheit das für die ganze Kirche Ersprießliche angeörd- 
net, und auf solche Weise das Geschenk der Ablässe allen 
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18 Absetzung.

Gläubigen fromm, heilig und unvrrderbt ausgetheilt werden 
möge. —

Absetzung.
Wenn ein Cleriker mit einem abgesetzten Cleriker betet, so 

soll auch ihn die Strafe der Absetzung treffen. — A p o ft. C. 11. 
Ein Cleriker, der aus Gewinnsucht für andere Bürgschaft 

leistet, soll abgesetzt werden. — Apost. Can. 20 nach B a l - 
samons Erklärung.

Ein Cleriker, der sich selbst verstümmelt hat, soll abgesetzt 
werden. — Apo st. Can. 23.

Ein Bischof, Presbyter oder Diacon, welcher der Hurerei, 
des Meineids oder Diebstahls überwiesen ist, soll abgesctzt und 
nicht excommunicirt werden, da nach der Schrift keine doppelte 
Strafe für Ein Vergehen auferlegt werden soll. Eben so soll 
man es mit den übrigen Clerikern halten. — Apost. C a n. 25. 

Der Bischof, Presbyter, oder Diacon, welche diejenigen, 
die einen Fehler machen, oder die Ungläubigen, wenn sie un
recht thun, schlagen, in der Absicht, sie abzuschrccken, soll ab
gesetzt werden. — Apost. Can. 27. alias 26.

Wenn sich ein mit Recht und auf notorische Klagen abge- 
sctzter Bischof, Presbyter oder Diacon unterstehen sollte, den 
ihm vormal anvertrauten Dienst wieder anzutasten, der soll 
von der Kirche ganz und gar abgcschnittcn werden. Ap. Can. 
28. al. 27. u. so fort nach Bevereg. u. Conc.Samm- 
lung.

Ein Bischof, der sich dem Würfeln ergiebt, der Zinsen 
fordert, Geistliche als Ketzer etwas thun läßt, ihre Taufe oder 
ihr Opfer annimmt, wahrhaft getaufte wieder tauft oder nicht 
recht tauft, soll abgesetzt werden. Apost. Can. 41. 43 — 46. 
48. 49. —

Ein Geistlicher, der sich von Verheurathung, Fleisch und 
Wein enthält, als wäre es ein Greuel, soll abgesetzt werden. 
(Apost. Can. 50. 52.) Eben so wer einen zur Buße keh
renden Sünder nicht aufnimmt. Apost. Can. 51.

Wenn ein Bischof, Presbyter oder Diacon, oder über
haupt ein Geistlicher Fleisch in dem Blute seiner Seele, oder 
das von Thieren zerrissen ist, oder ersticktes essen sollte, der 
muß abgesetzt seyn. Denn das ist im Gesetz verboten. Ist er 
ein Laie, so gehört er in den Bann. Apost. Can. 62. 

Die Synode zu Orleans (I. 538) befiehlt (C. 8), einen 
Geistlichen, der einen Diebstahl oder ein Falsum begangen hat, 
abzusetzrn.
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Die Synode zu Sevilla (I. 619) bestehlt (C. 6), daß 
kern Presbyter oder Diacon von Einem Bischöfe ohne Unter
suchung der Synode abgesetzt werden könne.

Die Synode zu Toledo (I. 633) verordnet (Can. 28), 
daß Bischöfe, Priester oder Diaconen, die ungerechter Weise 
abgesetzt worden , vor dem Altare aus den Händen der Bischöfe 
die verlornen Ehrenstufen wieder erhalten sollen, und zwar B i- 
schöfe das Orarium, den Ring und Stab; Priester das 
Orarium und das Meßgewand (planet»); Diaconen das 
Orarium und die Albe; Subdiaconen die Patcne und den 
Kelch; so sollen auch die übrigen Stufen wieder durch Mit
theilung der Gegenstände gegeben werden, die sie bei der Ordi
nation empfangen haben.

Die Synode zu Chalons (1.833) verordnet (Can. 40), 
daß wenn ein Priester abgesetzt worden, er nicht weltlich leben 
dürfe, sondern in einem Kloster von Canonikcrn oder Regula
ren,^ oder sonst- wo et sich befinde und letzteres nicht anginge 
(ut in monasterium mittatur sc.) Buße thun müsse. Wollte 
er aber weltlich leben und nicht Buße thun, so müsse man ihn 
excommunicircn. —

Die Synode zu Tribur (I. 895) bestehlt, jeden Giert* 
kcr, sey es ein Diacon oder Presbyter, abzusetzen, der, wenn 
auch sehr dazu genöthigt, einen Menschenmord begeht (C. 11). 

Absonderung der Geistlichen von den Laien.

Die Synode zu Laodicea (Can. 44) verbietet allen 
Frauenspersonen, sich dem Altare zu nähern.

Die Synode zu Orleans (I. 333) verordnet (Can. 9), 
daß kein Presbyter ohne Erlaubniß seines Bischofs bei Laien 
wohnen solle, wofern er sich nicht die Excommunication zuzie
hen wolle.

Die Synode zu B r a g a (I. 563) verordnet (Can. 13), 
daß kein Laie bei dem Communicircn in das Heiligthum des 
Altars gehen dürfe.

Die Synode zu Tours (I. 567) verbietet (Can. 4) den 
Laien, am Altare, wo die hl. Geheimnisse gefeiert werden, un
ter den Clerikern zu stehen, sey es nun bet Vigilien oder zur 
Messezeit, sondern jener Theil, welcher durch Gitter gegen den 
Altar hin geschieden ist, soll, nur den Chören der psallirenden 
Cleriker offen stehen. Zum Gebete und zur Communion aber 
soll, wie es Brauch ist, für Laien und Frauen das Heiligthum 
(sancta sanctonun) offen stehen.
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20 Abtrünnige.

Die Synode zu Sevilla (I. 619) verbietet (Can. 9), 
daß kein Laie bischöfl. Oeconom seyn dürfe, denn cs stehe schon 
im Alten Gesetze: Mit Ochs und Esel sollst du nicht zugleich 
ackern, d. h. Menschen von verschiedenem Stande (professionis) 
sollst du nicht in Einem Amte verbinden. Leute von entgegen
gesetzten Neigungen und Zwecken seyen unvereinbar. Jeder 
Bischof, der dieß Gesetz übertrete, sey als Armenmörder anzu
sehen und habe sich vor dem Concil zu verantworten. 

Die Aebte und Mönche sollen nicht den Schutz bei der 
Weltlichen Macht nachsuchen und den Fürsten nicht ohne Erlaub
niß ihres Bischofs angehen. — Co ne. zu Chalons 1.650. 
Can. 15.

Das siebzehnte Concil zu Toledo (J.694.) beschloß 
(Can. 1.), drei Tage lang allein ohne Beiseyn der Großen von 
Glaubenssachen und der Kirchenzucht zu handeln, und dann erst 
die weltliche Behörde wieder erscheinen zu lassen. — 

Die Synode zu Clisfe (Cloverhoviae) in England (I. 
747.) verordnet (San. 29.), daß kein Cleriker, Mönch oder 
Nonne unter den Laien wohnen solle.

Abtrünnige.

Wenn ein Erwachsener nach der Taufe und abgelegtem Be
kenntniß in einen Götzentempel geht, und sich da der greulichsten 
Sünde schuldig macht; so ist beschlossen, daß man ihn auch in 
der Todesstunde nicht communiciren soll.— Concil zu Elvi
ra I. 305. (Labbe T. I. P. 967.) Can. 1.

Die Götzenpriester, welche nach dem Bade der Wiederge
burt und dabei bezeugtem Glauben wieder opfern, wo sie die 
Greuel durch Menschenmord verdoppeln, oder bei hazukommen- 
der Hurerei dreifach groß machen, sollen auch nicht einmal am 
Ende die Communion empfangen. — Ebendas. Can. 2. 

Die Götzenpriester, welche nicht zwar eigentlich selbst ge
opfert, aber Geld dafür gegeben haben, denen kann man zwar, 
weil sie sich dessen enthalten haben, die Communion am Ende 
geben; doch nach vorhergegangener rechtmäßiger Buße. Wenn 
sie aber nach dieser wieder in Hurerei fallen, so muß man sie 
ihnen weiter nimmer reichen, damit kein Spott daraus weide. 
— Ebendas. (San. 3.

Welche abtrünnig werden, und sich nimmer bei der Kirche 
stellen, und nicht einmal Buße zu thun verlangen, hernach aber, 
wenn sie erkranken, die Communion verlangen, denen soll man 
sie nicht geben, es wäre denn, daß sie wieder gesund werkn,
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und rechtschaffne Früchte der Buße thun. — Conc. zu ArleS 
I. 314. Can. 22.

Was diejenigen betrifft, welche ohne Noth, ohne Verlust 
ihrer Güter, ohne Gefahr und sonst eine ähnliche Ursache ab
trünnig geworden sind, wie unter der Herrschaft des Licinius 
geschehen ist, so will sie die Synode gelind behandeln, ob sie 
es schon nicht verdienen. So viel ihrer aufrichtige Buße thun, 
die sollen drei Jahre unter den Zuhörenden stehen, wenn sie 
vorher Christen waren; sieben Jahre sollen sie unter den Knie
enden verharren und zwei Jahre an dem Gebete des Volkes 
Theil nehmen, aber ohne das Abendmahl zu genießen. — 
Conc. zu Nicäa, I. 325. Can. 11. Denselben Canon 
wiederholt die Synode zu Arles, A 452. Can. 10, setzt 
aber hinzu: Wenn sie jedoch von Schmerz und der Macht der 
Verfolgung überwältigt zu opfern gezwungen wurden, so sollen 
sie zwei Jahre unter den Catechumenen und drei Jahre unter 
denBüßenden, ausgeschlossen von derCommunion seyn (C. 11). 
Ferner wiederholt ihn die Synode zu Jlerda (3.524) 6.9. 

Abtrünnigen, das ist solchen, die im katholischen Glauben 
getauft sind und dann Ketzer geworden, hat die alte Kirche 
große Schwierigkeiten zur Rückkehr gemacht. Wir kürzen die 
Menge der Jahre ab und legen ihnen eine Bußzeit von zwei 
Jahren auf. Während dieser Zeit sollen sie fasten, zur Kirche 
gehen und wie Catechumenen sich benehmen. Ist ihnen das zu 
hart, so sollen sie die ältern Canoncs beobachten. Synode 
z u A g d e I. 506. Can. 60. — Diesen Canon wiederholt 
(Can. 29).

Agape.

Weder Geistliche noch Laken, die man zu einem Liebes
mahle (Agape) gerufen hat, sollen etwas davon mit nach Hau
se nehmen, nzeil dieß dem geistl. Stande zur Beschimpfung 
gereichen würde (Can. 27); auch sollen diese Mahlzeiten nicht 
m den Kirchen gehalten werden (C.28). Conc. zu Laodicea. 

Wenn jemand die Liebesmahle, die Gott zu Ehren ange
stellt werden, verschmäht, so sey er verflucht. — Conc. zu 
Gangra I. 350. Can. 11.

Der vier und siebzigste Canon der Synode im Trullus 
untersagt die Haltung von Agapen in der Kirche.

Appellation (vergl. d. Art. Jurisdiction).

Das Concil zu Antiochia (I. 341) verordnet (Can.
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15), daß von einer allgemeinen auf Provinzialkirchenversamm
lungen nicht appellirt werden dürfe.

, Das Concil zu Sardika (I. 344) verordnet (Can. 3): 
Kein Bischof soll aus seiner Provinz in eine andere übergehen, 
wofern er nicht von seinen Brüdern berufen wird. Hat ein 
Bischof gegen seinen Bruder und Milbischof eine Streitsache, 
so soll keiner von ihnen die Bischöfe einer andern Provinz zu 
Schiedsrichter Aufrufen. Soll aber über einen Bischof die Ver- 
urtheilung erkannt werden, und er seine Sache für gerecht hal
ten und um eine erneuerte gerichtliche Untersuchung bitten, so 
möge man, wofern man es für gut erachtet, (el döxei 
ivfiüV'Tfl aytlrri;') das Andenken des Apostel Petrus ehren,,und 
die Richter können dann dem römischen Bischöfe Julius schreiben, 
damit im Nothfalle die benachbarten Provinzbischöfe 
das Urtheil erneuern, und Julius Schiedsrichter bestelle (rrap- 
ccoyoi). Ließe sich aber nicht die Nothwendigkeit einer neuen 
Untersuchung beweisen, so habe es bei dem ersten Urtheile sein 
Bewenden. - - Ist ein Bischof von den nahegelegenen Bischöfen 
der Provinz abgcsetzt worden, und beruft er sich auf das Recht 
einer neuen Vertheidigung, so soll er nicht eher einen Nachfol
ger in sein Amt bekommen, bis der römische Bischof seine Sache 
untersucht hat — (Can. 4).

Wenn ein angcklagtcr und von den Bischöfen desselben 
Landes abgesetzter Bischof seine Zuflucht zu dem Bischof der 
Kirche genommen, und dieser ihn hören will und eine Prüfung 
seiner Angelegenheiten für gerecht hält, so soll er (der römische 
Bischof) den Milbischöfcn der nächsten Provinz schreiben, damit 
diese selber alles genau und sorgfältig durchforschen und der 
Wahrheit gemäß entscheiden. Sollte er aber eine nochmalige 
Prüfung fordern, so stünde es dem römischen Bischöfe frei, zu 
dem neuen Gerichte Aelteste abzusenden oder cs auch ohne diesel
ben durch die Bischöfe der Provinz halten zu lassen.

Die dritte Synode zu Carthago (I. 397) verordnet 
(Can. 9), daß jeder Bischof, Presbyter oder andere Geistliche, 
dem in der Kirche ein Verbrechen vorgcworfen, oder der auch in 
einen bürgerlichen Streithandel verwickelt worden ist, wenn er das 
geistliche Gericht übergehen und lieber vor dem bürgerlichen seine 
Sache ausmachen würde, gesetzt auch, daß er bei diesem gewönne, 
dennoch seine Stelle verlieren sollte, und dieses in peinlichen 
Sachen; in bürgerlichen aber sollte er, wenn er sein Amt be
halten wollte, dasjenige einbüßen, was ihm zugesprochen worden 
wäre. Denn da es ihm frei gestanden hätte, sich in der Kirche 
Richter zu wählen, so habe er sich selbst der Gesellschaft seiner 
Brüder für unwürdig erklärt, indem er mit Übeln Gesinnungen
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gegen die ganze Kirche, von einem bürgerlichen Gerichte Hülfe 
begehrt hätte, da doch der Apostel befohlen habe, daß christliche 
Privatpersonen ihre Streitsachen vor die Kirche bringen und von 
derselben sollten schlichten lassen; wofern man von geistlichen 
Richtern an andere höheren Ansehns appellirt, so soll es den 
erstem keinen Nachtheil bringen, daß man ihr Endurtheil um
gestoßen habe, wofern man sie nicht übersthren könne, daß sie 
aus Feindschaft oder sonst aus Leidenschaft und Gunst geurtheilt 
haben. Ferner (C. 28.) verordnet sie, daß kein Bischof über 
das Meer reifen dürfe, ohne Anfrag bei dem Bischof des ersten 
Sitzes einer jeden Provinz.

Die zweite Synode zu Earthago (I. 379) verordnet 
(Can. 7.): Wird ein Bischof angeklagt, so muß die Klage ge
gen ihn bei dem Primas der Provinz vorgebracht werden, und 
nur dann darf man einen solchen Bischof von der Kirchenge
meinschaft susspendiren, wenn er binnen Mondenfrist oder tm 
Falle gehöriger Entschuldigung binnen zwei Monaten der schrift
lichen Aufforderung des Primas nicht Folge leistet und sich 
nicht vertheidigt. Weigert er sich vollends bei einer allgemeinen 
Kirchenversammlung zu erscheinen, um seine Sache zu Ende zu 
bringen, so hat er sich selber verurtheilt. Eben so soll der An
kläger nur dann excommunicirt werden, wenn er an den Ta
gen der Verhandlungen ohne tüchtige Entschuldigungsgründe 
nicht zu gehöriger Zeit erscheint, aber seine Klage darf gar nicht 
gelten, wofern sein Wandel selber strafwürdig ist.

Die allgemeine Synode zu Constantinopel (I. 381) 
beschließt (Can. 6): Wenn jemand eine Privatklage wider den 
Bischof habe, so soll man weder die Person des Anklägers noch 
seine Religion ansehen; denn das Gewissen eines Bischofs muß 
durchaus rein seyn, und wenn einer sagt, daß ihm Unrecht ge
schehen sey, so muß er zu seinem Rechte gelangen können, er 
sey von welcher Religionsparthei er wolle. Betrifft aber die 
Beschuldigung einen kirchlichen Gegenstand, so muß man auf 
die Person des Anklägers sehen, damit es Ketzern nicht erlaubt 
sey, in kirchlichen Angelegenheiten wider rechtgläubige Bischöfe 
zu klagen; dazu kommen auch jene, welche zwar den rechten 
Glauben zu haben vorgeben, aber sich von ihren rechtmäßigen 
Bischöfen trennen und ihnen zuwider eigene Versammlungen 
halten. Wenn aber einer, der zu der Kirche gehört und gewis
ser Verbrechen willen vorher verurtheilt und ausgeschlossen oder 
in den Bann gethan wSrden ist, es sey ein Geistlicher oder ein 
Laie, so soll man von ihm keine Klage wider einen Bischof an
nehmen, er habe sich denn vorher selbst über die Anklage völlig 
gereinigt Eben so sollen auch die, gegen welche schon früher
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«ine Klage vorgebracht worden ist, nicht eher zu einer Klage 
gegen einen Bischof oder sonst einen Geistlichen angenommen 
werden, bis sie ihre eigene Unschuld erwiesen haben. Treten 
nur solche, die weder Ketzer noch mit dem Banne belegt, noch 
vorher verurtheilt oder angeklagt sind, mit einer kirchlichen Klage 
wider den Bischof auf, so sollen sie dieselbe zuerst bei allen Bischö
fen der Provinz anbringen und vor ihnen den Beweis führen. 
Trüge es sich zu, daß die Bischöfe der Provinz 
nicht im Stande wären, die Sache zu entscheiden, 
oder derselbissen abzuhelfen, so müssen sie vor der 
größer» Synode, die aus den deshalb versammelten Bi
schöfen der Diöcese besteht, erscheinen. Aber eher soll man ihre 
Klage daselbst nicht annehmcn, bis sie sich schriftlich anheischig 
machen, sich gleicher Strafe zu unterwerfen, wenn sie bei der 
Untersuchung als falsche Ankläger sollten erfunden werden. Ver
achtet jemand diese Verordnungen oder untersteht er sich, die 
Ohren des Kaisers, oder' die weltlichen Geichtshöfe, oder die 
allgemeine Synode zu behelligen, und also die Bischöfe der 
Diöcesen gering zu schätzen und hintanzusetzen, so soll er gar 
nicht fähig ftyn, eine Anklage vorzubringen, weiter die Gesetze 
schmähet und die Ordnung der Kirche stört. —

Die allgemeine Synode zu Constantinopel (I. 869) 
weiset (Can. 17) auf den sechsten Canon der ersten allgemeinen 
Synode zu Nicäa hin und verlangt, daß Bischöfe und Metro
politen die geringeren Clcriker richten, die Bischöfe aber nur 
von den Patriarchen gerichtet werden sollen. — Ferner  wird 
(Can. 26) den Clerikern erlaubt, wenn sie von ihrem Bischöfe 
ungerechter Weise abgesetzt oder gekränkt worden seyen, an den 
Metropoliten zu appcllircn; eben so könnten die Bischöfe an 
die Patriarchen appellircn, wenn sic von den Metropoliten übel 
behandelt würden. Auch soll kein Metropolit oder Bischof von 
benachbarten Metropoliten oder Bischöfen seiner Provinz gerichtet 
werden, sondern nur von dem Patriarchen, weil man zu dieser 
Würde nur ausgesuchte und ehrwürdige Männer wähle und sohin 
ihr Urtheil gerecht und unwandelbar seyn könne.

Die Synode zu Avign on (I. 1209) verordnet (Can. 13), 
daß Meineidige und jene, welche hartnäckig sechs Monate lang 
in der Exommunication geblieben, zur Lossprechung an den 
apostolischen Stuhl geschickt werden sollen.

Die Synode im Lateran (I. 1215) verordnet (Can.35), 
daß keiner, der vor seinem geeigneten Richter einen Gegner be
langt hat, vor dem gesprochenen Endurtheile an einen höheren 
Richter ohne triftigen Grund appellircn soll, selbst dann nicht, 
wann er vorgiebt, an den höhern Richter einen Boten gesandt
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oder auch ein Schreiben von demselben erhalten zu haben, ehe 
es dem Delegaten zugestellt worden (assignatae). Ist aber ein 
triftiger Grund zur Appellation vorhanden, so soll er ihn vor 
dem nämlichen Richter anbringen, und der höhere Richter soll 
dann die Sache beurtheilen, und ihn wieder zum niebem Richter 
zurückfenden, und zu den Kosten verurtheilen, wenn die Apel- 
lation nicht triftig genug ist. Außerdem mag er selber verfahren, 
unbeschadet der Verordnungen, daß wichtigere Streitsachen (cau- 
sae Majores) vor den apostolischen Stuhl gebracht werden 
müssen. — Ferner wird (Can. 37) verordnet, daß keiner 
über zwei Tagereisen außer seiner Diöcese durch apostolische 
Schreiben vor Gericht gezogen werden dürfe, wofern nicht beide 
Theile mit einstimmten, oder diese Verordnungen ausdrücklich 
erwähnten. Wenn daher in Zukunft Einer über eine Untersu
chung (quaestione) ohne speciellen Auftrag seines Herrn ein apo
stolisches Schreiben erwirkt, so soll dasselbe ungültig seyn und 
jener als Verfälscher gestraft werden.

Die allgemeine Synode zu Vienne (1.1311) untersagt 
(C. ö) alle leichtsinnigen Appellationen.

Die Synode zu Costnitz (I. 1414) untersagte jeden Re- 
curs an den päpstlichen Stuhl (Sees. XL. c. 6.) mit Ueberge- 
hung der unmittelbaren Obern, und selbst bei übrigens gesetzli
chem Verfahren wurde die päpstliche Jurisdiction durch die Be
stimmung eingeschränkt, daß die Sachen nicht nach Rom gezo
gen, sondern innerhalb der Grenzen des Landes durch besonders 
dazu verordnete Richter (judices in partibus) geschlichtet werden 
mußten. Aber Martin V. (Sess. XLIII. c. 6. 7.) willigte 
in diese Einschränkung nur mit der Exception: „es sey denn, 
daß es vermöge der Beschaffenheit der Streitsache und Perso
nen besser wäre jene Streitsachen zur Erlangung der Gerechtig
keit bei der römischen Curie zu schlichten."

Die Synode zu Basel (1.1431) verordnet (Sess. XX. 
v. 4) , daß jeder leichtsinnige Appellant außer dem Kostenersatz 
zu einer Geldstrafe von fünfzehn Goldgulden verurtheilt werden 
solle. Ferner wurde (Sess. XXXI. c. 1) verordnet, daß weil 
bisher sehr oft Personen aus den entferntesten Gegenden, bis
weilen wegen sehr geringer Streitsachen zu ihrem großen Nach
theile waren genöthigt worden, nach Rom zu kommen, wodurch 
die Armen desto leichter unterdrückt, geistliche Aemter ihrem recht
mäßigen Besitzer desto eher entrissen, die Gerichtsbarkeit der or
dentlichen Richter gestört und überdieß viel Geld aus den Län
dern gezogen worden sey, künftig alle Streitsachen, welche vier 
Tagereisen von Rom erwachsen waren, vor ihre gesetzmäßigen 
Richter gebracht werden sollten; nur diejenigen ausgenommen,
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welche dm Rechten gemäß vor den apostolischen Stuhl gehör- 
Im, und eben so wenig sollte es erlaubt seyn, in jedem Falle 
sogleich, mit>Uebergehung der Zwischengcrichte an den Papst 
z« appeMen.,

Die allgemeine Synode zu Trient (Z. 1551) verordnet 
(Sess. XIII. de re form.): In Visitations - und Zurechtwei- 
sungs- oder in Fähigkeits- und Unfahigkeitssachen, so wie auch 
in Eriminalsachen dürfe von dem Bischöfe oder dessen General- 
vicar im Geistlichen vor dem definitiven Urtheile, wegen einer 
Awischensprache oder was immer für einer Beschwerniß, nicht 
appellirt werden, und der Bischof oder Gencralvicar sey nicht 
gehalten einer solchen Appellation als einer unstatthaften nach- 
zukommcn, sondern könne zu Weiterem vorschrciten, ohne daß 
dieselbe, oder was immer für «in vom Appellationsrichter aus
gegangenes, widersprechendes Verbot, oder irgend ein Stil oder 
eine Observanz auch seit undenklicher Zeit dagegen seyn soll; 
wofern nicht ein solches Beschwerniß durch das definitive Urtheil 
nicht mehr erneuert, oder von diesem Definitiven nicht mehr 
appellirt werden kann; für welche Falle die Satzungen der hl. 
und alten Canoncs ungeschwächt bestehen sollen. — Eine Ap
pellationssache (cap. 2) in Criminalgegenständen von dem Ur
theile des Bischofs oder seines Generalvicars im Geistlichen, soll 
da, wo eine Appellation statt findet, wenn es sich trifft, daß 
sie mit apostolischem Ansehen örtlich angewiesen werden soll, an 
den Metropoliten oder auch seinen Gencralvicar im Geistlichen, 
oder wenn jener aus irgend einer Ursache verdächtig, oder wei
ter als zwei gesetzliche Tagereisen entfernt wäre, oder von ihm 
appellirt worden ist, au Einen aus den nähern Bischöfen oder 
ihre Vicarien, nicht aber an niedrere Richter gewiesen werden. 
Der Angeklagte (cap. 3), der von dem Bischöfe oder dessen Ge- 
neralvicar im Geistlichen in einer Criminalsache weiter appellirt, 
soll durchaus vor dem Richter, an welchen er appellirte, die 
Akten der ersten Instanz vorweisen; und der Richter, ohne sie 
eingesehen zu haben, gar nicht zu dessen Lossprechung schreiten. 
Derjenige aber, von welchem wegappellirt wurde, soll diese 
Akten dem sie Abfordernden innerhalb dreißig Tagen unent- 
geldlich ausliefern. Widrigenfalls mag eine solche Appellations
sache ohne dieselben, so wie es die Gerechtigkeit anräth, been
det werden. — Da aber (cap. 4) bisweilen von kirchl. Perso
nen so schwere Vergehen begangen werden, daß dieselben wegen 
derer Greulichkeit aus den hl. Weihen ausgestoßen und der 
weltlichen Behörde übergeben werden müssen, wozu nach den 
heil. Canones eine gewisse Anzahl Bischöfe erforderlich sind, und 
wodurch, falls sic etwa schwer alle zur-Hand zu haben waren,
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die gebührende Vollziehung des Rechtes verzögert und falls sie 
sich irgend auch einsindcn könnten, doch ihre Anwesenheit un
terbrochen würde, so verordnete und beschloß die Synode, daß eS 
dem Bischof erlaubt sey, gegen einen auch in die Weihen des 
Presbyterais eingesetzten Geistlichen, auch zu dessen Verurthei- 
lung, so wie zur Vcrbalcntsetzung, und durch sich selbst auch 
zur wirklichen und feierlichen Degradirung von den hl. Weihen 
und kirchlichen Stufen, in den Fallen, in welchen die Gegen
wart anderer Bischöfe nach dkl Düll hüt Canones bestimmten 
Zahl erfordert wird, auch ohne sic cinjuschreiten, doch so, daß 
von ihm eben so viele Aebtc, welchen der Gebrauch der Jnful 
und des Stabes durch ein apostolisches Privilegium gestattet ist, 
wofern sie sich in der Stadt oder Diöcese vorfinden und siig- 
lich zugegen seyn können, sonst aber andere in kirchl. Würde 
stehend, durch Alter gewichtige und durch Rechtskenntniß em- 
pfehlungswürdige Personen dazu gezogen werden und ihnen bei
stehen sollen. — Und weil (cap. 5) es sich bisweilen durch 
erdichtete Gründe, die dennoch wahrscheinlich genug scheinen, 
zuträgt, daß Einige solche Gnaden erzwingen, durch welche ihnen 
die von der gerechten Strenge der Bischöfe ihnm auferlegten 
©trafen entweder gänzlich nachgelassen, oder gemildert werden; 
und weil nicht geduldet werden darf, daß die Gott so sehr miß
fällige Lüge nicht nur selbst unbestraft bleibe, sondern sogar 
auch dem Lügner Verzeihung für ein andres Vergehen werde, 
so verordnete und beschloß sic deswegen wie folget: Der bei sei
ner Kirche anwesende Bischof soll über die Erschleichung und 
den Betrug der Gnade, welche über die Lossprechung eines öf
fentlichen Verbrechens oder eines Vergehens, das er selbst zu 
untersuchen angcfangcn hatte, oder über die Erlassung einer 
Strafe, zu welcher der Verbrecher durch ihn verurtheilt ward, 
durch lügenhafte Bitten erhalten wird, durch sich selbst, als 
Bevollmächtigten des apostolischen Stuhles, auch summarisch zu 
erkennen und diese Gnade, nachdem gesetzmäßig am Tage liegt, 
daß sie durch Lügenerzählung Verschweigung der Wahrheit 
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Würde umhetzureisen gmöthigot werde, so verordnete und be
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schieden werden sollen. Und wenn der Gegenstand der Art ist, 
daß er nothwendig außer der römischen Curie anhängig gemacht 
werden muß, so geschehe es nirgends als bei dem vom heilig
sten Vater dafür zu erwählenden Metropoliten oder Bischöfe. 
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beobachtet werden. Allein die geringeren Criminalgegenstände 
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binnen zwei Jahren von dem Tage des aufgehobenen Streites 
an beendigt werden, widrigenfalls steht es nach dieser Leitfrist 
den Partheien oder einer derselbm frei, zu höhrm, dech befug
ten Richtern zu gehen, die den Gegenstand in dem Zustande 
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sobald als möglich beendigt werde. Vorher sollen Jene weder 
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diejenigen Gegenstände, welche nach den «mimischen Bestim
mungen vor dem apostolischen Stuhle verhandelt werden müssen, 
oder welche der römische Papst aus einer dringenden und gründ
lichen Ursache durch ein besonderes,, eigenhändig zu unterschrei
bendes Recept aus der Signatur Seiner Heiligkeit anzuweisen 
oder wegzurufen für gut erachtet. Nebstdem sollen die Ehe- 
und Criminalgegenstande nicht dem, wenn auch der Visitation 
unterliegenden Urtheil« eines Decans, eines Erzdiaconö, oder 
anderer Niedriger, sondern nur der Prüfung und der Gerichts
barkeit des Bischofs überlassen seyn, auch wenn gegenwärtig 
zwischen dem Bischöfe und Decane oder Erzdiacon oder andern 
Niedrigern von was immer für einer Instanz über die Zurecht
erkennung jener Gegenstände ein Zwist obwaltete. Bor ihm soll 
auch, wenn der eine Theil mit Wahrheit seine Armuth beweiset, 
dieser nicht gezwungen werden, über den gleichen Ehegegenstand 
außer der Provinz in der zweiten oder dritten Instanz den Streit 
fortzuführen, wenn nicht der andere Theil die Unterhaltungs
mittel und Kosten des Streites hergeben willl Gleichfalls sollen 
die Gesandten auch von der Seite, die Nuncien, die kirchlichen 
Verwalter oder Andere sich, kraft was immer für Vollmachten, 
nicht nur nicht vermessen, die Bischöfe in obengenannten Gegen
ständen zu hindern, oder ihnen auf irgend eine Weise di« Gerichts
barkeit zu entziehen oder zu verwirren, sondern dürfen auch 
gegen Geistliche oder andere kirchliche Personen nicht anders 
einschreiten, außer allein, wenn der Bischof zuerst dafür in 
Anspruch genommen wurde, und nachlässig bleibet. Widrigen
falls seyen ihr Einschreiten oder ihre Anordnungen ohne Gültig
keit, und sie selber zur Vergütung des Schadens verpflichtet, 
der den Partheien zugefügt wurde. Wenn überdieß jemand in 
den von rechtswegen gestatteten Fällen appellirt, oder über eine 
Beschwerniß Klage führt, oder sonst wegen des BerflusseS der
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zwei Jahre zu einem andern Richter den Recurs nimmt, so sey 
er gehalten, alle vor dem Bischöfe geführten Verhandlungen dem 
Appellativnsrichter auf eigene Kosten zu überliefern, doch aber 
den Bischof zuerst darüber zu mahnen, damit dieser dasjenige, 
rvaS ihm etwa für die Instruction des Gegenstandes gut scheint, 
dem Appellationsrichter anzeigen könne. Wenn die berufene 
Parthei mit erscheint, so werde dann dicselbige ebenfalls ange
halten, ihren Antheil der Kosten für die überlieferten Verhand
lungen verhältnißmäßi'g auf sich zu nehmen, wofern sie sich 
dieser bedienen will, wenn die Observanz des Ortes es nicht 
anders mit sich bringt, so daß nämlich diese Beschwerde ganz der 
appellirenden Partei zukomme. Ferner sey der Notarius gehalten, 
ehen dieselben Verhandlungen gegen den Empfang einer angemes
senen Belohnung dem Appellirenden so schleunig als möglich 
und wenigstens binnen Monatsfrist auszuliefern. Und sollte 
dieser Notarius durch den Aufschub dieser Auslieferung Betrug 
üben, so soll er nach dem Gutachten des Ordinarius von der 
Amtsverwaltung suspendirt, und zu einer Strafe angehalten 
werden, welche doppelt so groß als die Streitsache und zwischen 
dem Appellirenden und den Ortsarmen zu vertheilen ist. Wenn 
aber auch der Richter selbst dieser Würderung milbewußt oder 
theilhaftig ist, oder auf andere Weise entgegen wirkt, daß dem 
Appellirenden die Verhandlungen nicht binnen der Zeit ausge- 
fertlgt werden, so soll er zur nämlichen Strafe des Doppelten, 
wie oben, gehalten seyn; ohne daß in Bezug auf obenerwähn
tes Jndulte, Privilegien, Verträge re. dagegen seyn können.— 
Die Richter (cap. 10. Sess. XXV. de ret.), welche vom apo
stolischen Stuhle örtlich bestellt werden, sind durch die Synode 
zu bezeichnen, und von ihnen und den Ordinarien müssen alle 
Streitgegenstände kurz beendigt werden.

Ascese.

Wenn eine Frau aus sogenannter Ascese daS Haar sich 
scheert, welches ihr Gott zum Zeichen der Unterwürfigkeit ge
geben hat, die sei verflucht. Conc. zu Gangra I. 350. 
Can. 17. vgl. auch in d. Artikel Ehe die Canones desselben 
Concils. Desgl. in dem Artikel Kleidung die zu diesem 
Conc. gehörigen Can.

Wenn jemand aus Ascese am Sonntage fastet, und die 
kirchl. Fasten verachtet, der sey verflucht. Dass. Conc. 
Can. 18. 19.
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A f Y l.
Die Synode zu Orange (I. 442) verordnet (Can. 5): 

Diejenigen welche zur Kirche sich geflüchtet haben , daif man 
nicht ausliefern, sondern sie sind durch die Heiligkeit des Ortes 
geschützt. Glaubt sich aber (Can. 6) einer berechtigt, die Leib
eigenen der Cleriker statt seiner in die Kirche geflüchteten Leib
eignen in Besitz zu nehmen, so trifft ihn durch alle Kirchen 
die strengste Verdammung. — Dieselben Canones wiederholt 
fast wörtlich die Synode zu Arles (I. 452) Can. 30. 
ii. 32.

Die Synode zu Orleans (I. 511) verordnet: Todt- 
schläger, Ehebrecher und Diebe sollten, wenn sie sich in eine 
Kirche flüchteten, weder aus den Vorhöfen, noch aus einem 
Hause der Kirche, oder des Bischofs, herausgerkffrn, sondern 
nur alsdann ausgeliefcrt werden, wenn ihnen eidlich über den 
Evangelien versprochen worden wäre, daß sie weder Leibes- 
noch Lebens- noch andere Strafen za befürchten hätten, doch 
sollten sie dem Beleidigten Genugthuung leisten; und wenn 
jemand diesen seinen Eid überträte, sollte er nicht allem von 
der Kirchengemeinschaft, sondern auck von den Mahlzeiten der 
Katholiken ausgeschlossen seyn (Can. 1). Wenn ein Räuber 
eines Frauenzimmers mit demselben in eine Kirche flüchtet, und 
diesem Gewalt zugefügt worden war, so sollte es sogleich in 
Freiheit gesetzt, er hingegen zwar straflos seyn, oder'das 
Recht haben, sich loszukaufen (Can. 2). Endlich sollte ein 
Knecht, der sich um irgend einer Vergehung willen in eine 
Kirche flüchtet, wenn ihm sein Herr die Straflosigkeit eidlich 
verspricht, sogleich zu demselben zurückzukehren, wenn ihn aber 
sein Herr bestrafte, so sollte dieser, weil er die Kirche verach
tet und sein Versprechen gebrochen hätte, mit dem Banne belegt 
werden. (Can. 3)

Die Synode zu Epaon (Z. 517) verordnet, daß (Can. 
39) wenn ein Sklave wegen eines schweren Verbrechens sich 
in eine Kirche flüchte, er nur von den Körperstrafen befreit 
bliebe, doch soll den Herren kein Eid abgenommen werden, 
daß sie die Sklaven nicht wieder in Sklaverei bringen, durch 
Abscheerung der Haare und durch Auflegung von Frohndienstcn, 
(de capilhs vero, vel quocunque opere placuit a domiius 
juramenta non exigi. cf. Gloss. Dufresn. s. v. capillus.) 

Die Synode zu Iler da (I. 524) verordnet (Can. 8): 
Kein Cleriker soll seinen Sklaven oder Schüler, der sich in 
die Kirche flüchtet, aus derselben bei Strafe des Bannes hex- 
ausziehen oder geißeln. —
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Die Synode zu Orleans (I. 541) bestimmt (Can. 24) 
daß zwar die Kirchen ihr Recht der Freistätte behaupten, aber 
doch Sklaven, die sich deswegen in dieselben retten würden, 
um sich miteinander verheirathcn zu können, darin nicht ge
duldet werden sollrcn. — Wer einen Flüchtling mit Ver
achtung des Kirchenvorstehers aus der Kirche zu reißen oder 
zu locken sucht, soll als Feind der Kirche von ihren Schwel
len ferne gehalten werden, bis er den Flüchtling zurückgestellt 
und sich gebessert hat. (C. 21)

Die Synode zu Orleans (1.549) verordnet (Can. 22), 
daß wenn ein Sklave zur Kirche flüchte und sein Herr sich 
eidlich verbunden habe, ihm zu verzeihen, der Letztere im Falle 
der Verletzung seines gegebenen Wortes zu ercommuniciren sey. 
Weigere sich aber der Sklave trotz jener Zusicherung, das Asyl 
zu verlassen, so dürfe ihn der Herr wohl greifen lassen, müsse 
aber sein Wort halten, und ihn mit jeder Strafe verschonen. 
Ist aber der Herr ein Heide oder ein Ketzer, so 
müssen Rechtgläubige für ihn gut sagen, (servo 
praebeant sacramenta), weil nur jene zu halten ver- 
mögen, was heilig ist, welche für die Uebertre- 
tung die kirchliche Strafe fürchten.

Die Synode zu Mayon (I. 585) verordnet (Can. 7): 
Die Klagen wider Freigelassene, welche darum so sehr bedrängt 
werden, weil sie sich in den Schutz der Kirche begeben haben, 
sollen blos von einem Bischof untersucht werden; doch mag, 
er einen weltlichen Richter oder andere Laien dazu nehmen. —' 
Das Recht der Freistätte (C. 8) wird dadurch bestätigt, weil 
es den Kirchen gewiß mehr noch, als den Bildsäulen der 
Fürsten zukommen müsse; doch sollte der Bischof, wenn ihm 
die Verschuldung der Flüchtlinge bekannt geworden wäre, dar
auf bedacht seyn, daß durch ihre Wcgnchmung die Wohnung 
Gottes nicht verletzt werde. — Bischöfe (C. 9) und Presby
ter oder Diaconen und Subdiaconen (C. 10) dürfen nicht aus 
der Kirche von der weltlichen Macht sortgeschleppt werden. Wer 
dieses Gesetz übertrete, sey bis zur nächsten allgemeinen Kirchen
versammlung cxcommunicirt.

Die nach einer Pariser (I.,615) Synode ge
haltene Versammlung (incerti loci et temporis) verord
net (Can. 9) daß keiner aus dem Kirchenasyl gerissen, aber 
auch nicht darin gefesselt werden dürfe.

Die Synode zu Rheims (-J. 625 vd. 630) verordnet 
(Can. 7), daß derjenige der Kirchengemeinschast beraubt werden 
solle, der einen Flüchtling aus der Kirche herausreißen würde, 
ohne ihm vorher eidlich alle Art von Sicherheit versprochen zu
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haben; oder auch dieses Versprechen nicht halten würde; doch 
sollte ein solcher, der durch die heilige Kirche losgekommen 
war«, die ihm auferlegte Büßung ausuben. —

Das zwölfte Concil zu Toledo (I. 681) fordert (Can. 
10) daß sich Niemand unterstehen solle, diejenigen, welche sich 
in eine Kirche geflüchtet, mit Gewalt oder durch Furcht daraus 
zu vertreiben.

Die Synode zu Coyanza (I. 1Q50) verbietet (Can. 12) 
was immer für einen Verbrecher, der in die Kirche geflüch
tet, mit Gewalt wegzureißen oder auf 30 Schritte zu verfolgen 
(infra dextros ecclesiae qui sunt tringinta passus).

Die Synode zu Rheims (1.1131) verbietet (Can. 14) 
an Jene Hand anzulegen, welche in eine Kirche oder auf einen 
Gottesacker geflüchtet. —

Die allgemeine Synode im Lateran (I. 1139) excom- 
municirt (Can. 15) alle diejenigen, welche einen Flüchtling auS 
einer heiligen Freistätte herausreißen. —

Die Synode zu London (I. 1268) verordnet (Can. 13) 
daß, wer eine Person, welche sich in eine Kirche ode» auf 
einen Gottesacker oder in ein Kloster (claustriun) geflüchtet, 
gewaltsam herausreiße oder fortschlcppe und tfyr die nöthigen 
Lebensmittel nicht zukommen lasse, wodurch er einem Mörder 
ähnlich würde, oder fremdes, an besagten Plätzen hinterlegtes 
Eigenthum gewaltsam oder feindlich wegnehmen lasse, auf der 
Stelle (ipso facto) in den Bann kommen soll, und hat er in 
der ihm anberaumten Frist nicht Genüge geleisiet, so unterliegt 
sein Land dem Interdikte. Besitzt er aber kein Land, so soll 
der Herr, in dessen Gebiet er sich aufhält, diesen pestilenzi- 
schen Menschen vertreiben, oder es soll sein Gebiet das Inder
dick treffen. Ist der Excommunicirte ein Clerikcr, so soll er 
im Falle der verweigerten Genugthuung seine Pfründen ver
lieren, und wenn er keine hat, fünf Jahre lang untauglich 
seyn, dergleichen zu erlangen. —

Die Synode zu Bourges (I. 1276) belegt (Can. 12) 
alle diejenigen mit der augenblicklichen (ipso facto) Exkommu
nikation , welche Flüchtlinge aus einer Kirche reißen oder ver
wunden und tödten.

Die Synode zu Cöln (I. 1280) verordnet (Can. 13): 
Weil Einige Mord und andere Frevel begehen, was sie unter
lassen würden, wenn sie nicht hofften, durch Flucht in die 
Kirchen wegen ihrer Excesse ungestraft zu bleiben, so beschließen 
wir, daß zwar dergleichen Flüchtlinge nicht aus den Kirchew 
ohne unsere specielle Erlaubniß gezogen werden dürfen, aber 
strenge bewacht werden sollen, bis man uns wegen der Be- 
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schaffenheit ihres Verbrechens Bericht erstattet hat, und dann 
soll zur Strafe oder Verzeihung gegen sie geschritten werden, 
je nachdem es ihr Verbrechen erheischt. In andern Stücken 
mag das Gesetz über Bewahrung der Kirchenfreiheiten und 
Immunitäten unverletzt erhalten werden. — (vgl. übrigens mein 
Buüarium II. Theil S. 486. Not. 11.)

Aufnahme zum Christenthum.
Die Götzenpriester, wenn sie Catechumenen sind, und sich 

des Opferns enthalten, kann man nach drei Jahren zur Taufe 
kommen lassen. — Co ne. zu Elvira I. 305. Can. 4. 

Wenn die Heiden in der Krankheit verlangen, daß man 
ihnen die Hände auflege, wenn sie sonst einigermaßen ehrbar 
gelebt haben, so kann man ihnen die Hände auflegen und 
sie also zu Christen machen. — Dasselbe Gone. Can. 39. 

Eine gewesene unzüchtige Weibsperson, die hernach aber 
einen Mann nimmt, wenn sie zum christlichen Glauben über
geht, soll man ohne Anstand annehmen. — Dasselbe Conc. 
Can. 44.

Wenn Marktschreier oder Comödianten gläubig werden 
wollen, so müssen sie erst ihr Handwerk aufgeben, alsdann 
können sie ausgenommen werden. Aber sie müssen es nicht 
wieder anfangen, sonst werden sie aus der Gemeinde gestoßen. 
Dasselbe. Can. 62.

Denjenigen, welche in ihrer Krankheit Christen werden 
wollen, soll man die Hände auflegen. — Conc. zu Arles 
I. 314. Can. 6.

Wenn Juden katholisch werden wollen, müssen sie acht 
Monate lang Catechumenen seyn und ist ihr Glaube ächt, dann 
erst sollen sie getauft werden. Werden sie in der Zwischenzeit 
gefährlich krank, so daß man an ihrem Aufkommen zweifelt, 
so möge man sie taufen. Synode zu Agde I. 506. 
Can. 34.

Beichte, geheime.
In Betreff der Buße für die Sünden, welche das Heil 

der Seele ist, erachten wir, daß sie allen Menschen nützlich 
sey; und daß den Büßern von den Priestern nach abgelegtem 
Bekenntnisse eine Buße auferlegt werden müsse, sind alle Prie
ster einverstanden. — Conc. zu Chalons, I. 650. Can. 8. 

Die Synode im Trullus (3.692) verordnet (C. 102), 
daß derjenige, welcher zum Seelenarzte bestellt sey, zuerst die
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sey; und daß den Büßern von den Priestern nach abgelegtem 
Bekenntnisse eine Buße auferlegt werden müsse, sind alle Prie
ster einverstanden. — Conc. zu Chalons, I. 650. Can. 8. 

Die Synode im Trullus (3.692) verordnet (C. 102), 
daß derjenige, welcher zum Seelenarzte bestellt sey, zuerst die
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schaffenheit ihres Verbrechens Bericht erstattet hat, und dann 
soll zur Strafe oder Verzeihung gegen sie geschritten werden, 
je nachdem es ihr Verbrechen erheischt. In andern Stücken 
mag das Gesetz über Bewahrung der Kirchenfreiheiten und 
Immunitäten unverletzt erhalten werden. — (vgl. übrigens mein 
Buüarium II. Theil S. 486. Not. 11.)

Aufnahme zum Christenthum.
Die Götzenpriester, wenn sie Catechumenen sind, und sich 

des Opferns enthalten, kann man nach drei Jahren zur Taufe 
kommen lassen. — Co ne. zu Elvira I. 305. Can. 4. 

Wenn die Heiden in der Krankheit verlangen, daß man 
ihnen die Hände auflege, wenn sie sonst einigermaßen ehrbar 
gelebt haben, so kann man ihnen die Hände auflegen und 
sie also zu Christen machen. — Dasselbe Gone. Can. 39. 

Eine gewesene unzüchtige Weibsperson, die hernach aber 
einen Mann nimmt, wenn sie zum christlichen Glauben über
geht, soll man ohne Anstand annehmen. — Dasselbe Conc. 
Can. 44.

Wenn Marktschreier oder Comödianten gläubig werden 
wollen, so müssen sie erst ihr Handwerk aufgeben, alsdann 
können sie ausgenommen werden. Aber sie müssen es nicht 
wieder anfangen, sonst werden sie aus der Gemeinde gestoßen. 
Dasselbe. Can. 62.

Denjenigen, welche in ihrer Krankheit Christen werden 
wollen, soll man die Hände auflegen. — Conc. zu Arles 
I. 314. Can. 6.

Wenn Juden katholisch werden wollen, müssen sie acht 
Monate lang Catechumenen seyn und ist ihr Glaube ächt, dann 
erst sollen sie getauft werden. Werden sie in der Zwischenzeit 
gefährlich krank, so daß man an ihrem Aufkommen zweifelt, 
so möge man sie taufen. Synode zu Agde I. 506. 
Can. 34.

Beichte, geheime.
In Betreff der Buße für die Sünden, welche das Heil 

der Seele ist, erachten wir, daß sie allen Menschen nützlich 
sey; und daß den Büßern von den Priestern nach abgelegtem 
Bekenntnisse eine Buße auferlegt werden müsse, sind alle Prie
ster einverstanden. — Conc. zu Chalons, I. 650. Can. 8. 

Die Synode im Trullus (3.692) verordnet (C. 102), 
daß derjenige, welcher zum Seelenarzte bestellt sey, zuerst die
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Gemüthsstimmung des Sünders betrachten müsse, ob er sich zur 
Gesundheit neige oder nicht, und der Erbarmung würdig sey. 
Die Heilmittel sollen nicht zu strenge seyn, damit der Sünder 
nicht tn einen Abgrund stürze, aber auch nicht zu gelinde, da
mit nicht Zügellosigkeit daraus entstehe, sondern jederzeit, wie 
«s dem Zustande des Sünders angemessen ist.

Die Synode zu Clisfe (I. 747) verordnet (Can. 22), 
daß die Geistlichen zum Empfang des hl. Leibes und Blutes 
des Herrn sich würdig bereiten, und die Pfarrer darauf sehen 
sollen, damit keiner ihrer Untergebenen so nachlässig und lieder
lich (perdite) lebe, daß er trotz seiner Sünden (culpis exigen- 
tibus) weder um die Theilnahme an dem Altare, noch um das 
Bekenntniß seiner Sünden oder um die Besserung seines Lebens 
sich bekümmere (confiteri peccata non curet). Finde man einen 
solchen, so müsse er einen scharfen Verweis bekommen. —

Die Synode zu Celch'id (I. 787) fordert (Can.20) alle 
zur Bekehrung auf, und heißt sie nach dem Urtheile des Prie
sters und dem Grade ihrer Schuld das Abendmahl empfangen 
und würdige Früchte der Buße thun, dmn eine ftuchtrerche 
Buße sey , das Begangene beweinen und das Beweinte nicht 
mehr thun. Sollte aber Jemand ohne Buße und Beichte (con- 
fessione) von diesem Leben scheiden, so dürfe man für ihn nicht 
beten.

Die Synode zu Rheims (I. 813) erörterte das Bußwe- 
sen (ventilata est ratio poenitentiae), damit die Priester (Can. 
12) besser verstanden, wie sie die Sündenbekenntnisse aufncb- 
men (confessiones recipere) und die Buße nach der kanonischen 
Satzung für die Büßer bestimmen (indicare) müßten. Daher 
sollten (Can. 16) die Bischöfe und Priester prüfen (examinent), 
welches Urtheil sie über diejenigen zu fällen hätten, die ihre 
Sünden bekennten, und welche Zeit sie für die Buße festsetzen 
müßten. Ferner befiehlt sie (Can. 31) den Unterschied zu 
beobachten zwischen öffentlichen Bußen und sol
chen, die insgeheim Buße thun müssen.

Die Synode zu Tours (I. 813) verordnet (Can. 22), 
daß Bischöfe und Priester mit Vorsicht verfahren sollen, wenn 
sie denen, welche ihnen ihre Vergehen bekennten, die Zeit der 
Enthaltsamkeit (abstinendi) verschrieben, damit sie im Verhält
nisse mit den Sünden stünde. Daher habe es ihnen nöthig 
geschienen, sich über den Gebrauch eines allgemeinen Pöni- 
tenzbuches aus der Vorzeit zu verständigen. Vergl. Can. 19 
bei dem Artikel Ab endmahl.
_ Die Synode zu Chalons (I. 813) beklagt sich (Can. 
32), daß einige nicht vollständig den Priestern ihre Sünden 

3 *
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bekennten. Die Priester sollten daher sorgfältig über jene Sün
den nachforscheu, welche mit dem Leibe und welche blos in 
Gedanken vollbracht würden. Jeder müsse sich über die acht 
Hauptsünden anklagen, die man so oft begehe (sine quibus in 
hap vita difficile vivitur); denn Haß, Neid, Stolz und andere 
dergl. Laster waren desto schädlicher, je feiner ihre Schleichwege 
seyen. — Im drei und dreißigsten Canon heißt es: 
Einige behaupten, man dürfe nur Gott seine Sünden beken
nen, Einige aber erachten für nöthig, den Priestern dieselben 
zu bekennen; und beides geschieht nicht ohne großen Nutzen in 
der hl. Kirche. So daß wir also sowohl Gott, der die 
Sünden nachläßt, dieselben bekennen und mit David ausrufen: 
„Ich bekenne dir meine Sünde und verhehle meine Missethat 
„nicht. Ich sprach: ich will dem Herrn meine Uebertretung 
„bekennen, da vergabst du mir die Missethat meiner Sünde 
„(Ps. 32)"; als auch nach der Anweisung des Apo
stels (Jakob. 5.) einander unsere Sünden bekennen und für 
einander beten, damit wir selig werden. Das Bekenntniß der 
Sünden gegen Gott reinigt also die Sünden; das Bekenntniß, 
welches man dem Priester macht, lehrt, wie man die Sünden 
reinigt. Denn Gott, der Urheber und Bescheerer des Heils 
und der Genesung, gewährt diese sehr oft (plerumque) durch 
die unsichtbare Verwaltung seiner Macht, sehr oft durch die 
Operation der Aerzte. — Bei dem Bußgcschäfte (Can. 34) 
dürfen daher die Priester nicht die Person anfahren, auch die 
Buße nicht nach der Zeit berechnen, sondern nach dem Eifer 
des Herzens und der Abtödtung des Körpers. Ein zerknirsch
tes Herz aber verachtet Gott nicht. — Viele (Can. 35) (mit 
Schmerz muß man es bekennen) erwarten bei der Buße nicht 
sowohl die Nachlassung der Süitden, als die Erfüllung der fest
gesetzten Zeit. Und wenn man ihnen den Gebrauch des Flei
sches und Weines untersagt, so ändern sie ihren Willen nicht, 
und lassen sich desto besser andere Speisen und Getränke schmek- 
ken. Die geistige Enthaltsamkeit aber, welche vorzüglich in den 
Büßenden herrschen muß, hat nicht nur den Genuß, sondern 
auch alle Lust (desiderium) von Speise und Trank zu fliehen. 
Der befleißigt sich gewiß mehr der Nüchternheit (parsimoniae), 
der nicht nur allein den Genuß einiger Dinge, sondem alle 
körperliche Lust sich gänzlich versagt. — Einige (Can. 36) 
glauben auch trotz ihrer absichtlichen Sündhaftigkeit wegen reich
licher Almosenspende der Strafe für ihre Sünden entgehen zu 
können. Aber nicht deswegen niuß man sündigen, um Almo
sen zu geben, sondern deswegen, weil man gesündigt hat. — 
Die Buße (Can. 38) muß mit den Sünden im Verhältniß
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stehen und nach den alten Canonen oder nach dem Aussprüche 
der Schrift oder der kirchlichen Observanz auferlegt werden.

Die Synode zu Paris (I. 829) klagt (Can. 1. Lib. I.) 
darüber, daß so viele die Folgen der vier Hauptlaster — Stolz, 
Neid, Haß und Zwietracht — nicht einsehen und deswegen 
auch nicht zur Beichte kämen (pro bis ad confessionem non 
veniunt). — Ferner untersagt sie (Can. 32 ibid.) den Prie
stern, die Beichtenden zu gelinde in Auflegung der Buße zu 
behandeln, es möge nun aus Liebe, Furcht, Gunst oder gar 
eines Geschenkes wegen geschehen. Die Bischöfe sollten daher 
die Priester unterrichten, wie sie bei dem Beichtgeschäfte zu 
verfahren hätten, weil bisher viele Schandthaten ungestraft ge
blieben seyen. Vcrgl. Can. 34 und Can. 46 über die Beichte 
der Nonnen bei dem Artikel: Cölibat.

Die Synode zu Mainz (I. 847) verordnet (Can. 26): 
diejenigen, welche in Todesgefahr sind, sollen durch den Priester 
blos zu einer Beichte angehalten werden, doch dürfe man ihnen 
keine schwere Buße auferlegen (quantitas poenitentiae), sondern 
müsse sie durch Gebet und Almosen der Freunde unterstützen; 
werden sie aber gesund, so sollen sie die ihnen auferlegte Buße 
fleißig beobachten. — Ferner bestimmt sie (Can. 31) dem 
Priester die Regeln für Auferlegung der Buße und sagt: man 
müsse hier einen Unterschied zwischen öffentli
cher und heimlicher Buße machen. Wer öffentlich 
Buße thut, muß auch öffentlich gestraft, excommunicirt und 
wicderversöhnt werden, die Zeit der Buße aushalten und von 
allem weltlichen Vergnügen sich enthalten.

Die Synode zu Pavia (I. 850) befiehlt (Can. 6), daß 
die Erzpriester jeden Familienvater fleißig besuchen sollen, damit 
sie sowohl als alle in ihren Häusern wohnende, wenn sie öf
fentliche Verbrechen begangen, öffentlich Buße thun. Wer aber 
geheim gesündigt, soll jenen beichten, welche von den Bischöfen 
und Erzpriestern zu tauglichen Aerzten für Seelenwunden aus
erlesen werden; entsteht ein Zweifel, so soll man die Entschei
dung des Bischofs nachsuchen. Macht der Bischof Schwierig
keiten, so soll man die benachbarten Bischöfe zu Rathe ziehen. 
Ist die Sache dunkel und neu und dabei weit verbreitet und 
bekannt, so soll eine Metropolitan - und Provinzialsynode ent» 
scheiden. —

Die Synode zu Nantes (I. 800 oder 658) verordnet 
(Can. 4): Wenn ein Priester hört, daß Jemand in seiner Ge
meinde krank ist, so soll er ihn sobald als möglich besuchen, 
und wenn er in das Zimmer getreten, ihn und das ganze Ge
mach mit Weihwasser besprengen, unter der Antiphon: „B e-
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sprenge mich o Herr rc." und dem Werse: „Es stehe 
Gott aus rc." (Pf. 68). Hierauf bete er: „Gott, der du 
deinen Priestern vor andern eine solche Gnade verliehen hast" 
u. s. f. dann singe er die sieben Psalmen mit den Gebeten für 
Kranke. Nun lasse er alle auS dem Zimmer gehen, nähere 
sich dem Bette, wo der Kranke liegt, rede ihn sanft und freund
lich an, daß er alle seine Hoffnung aus Gott setze, die Geißel 
Gottes geduldig ertrage, damit sie zu seiner .Reinigung und 
Züchtigung gereiche, ermahne ihn zur Beichte und zum Vorsatze 
der Besserung, wenn der Herr ihm lange noch das Leben schenkt, 
und zur Angelobung der Buße, zur Anordnung hinsichtlich 
seines Vermögens, so lange er noch bei Sinnen sey, zur Ver
zeihung für diejenigen, die gegen ihn gefehlt, zum Festhatten 
an dem rechten Glauben und zur Zuversicht auf Gottes Barm
herzigkeit. Hat er durch dergleichen Ermahnungen den Geist 
des Kranken erleichtert, so gebe er ihm den Segen und ent
ferne sich, um bald wieder zu kommen, damit der Kranke in
zwischen sein Gewissen erforschen kann.

Die Synode zu Enham (I. 1009) gebietet (Can. 20), 
den Christen öfter zur Beichte zu gehen, und die von dem Prie
ster auferlegte Besserung zu vollbringen. —

Die Synode in Dalmatien (1.1199) verbietet (Can. 4) 
den Priestern, die Privatbeichte (privatam confessionem) eines 
Beichtkindes zu entdecken, bei Strafe der Absetzung und bestän
digen Beraubung der Pfründe.

Die Synode zu London (I. 1200) verordnet, daß die 
Priester bei der Buße (poenhentia) fleißig auf die Umstande, 
die Beschaffenheit der Person, die Größe. des Vergehens, die 
Zeit, den Ort, die Ursache, die in der Sünde stattgehabte Un
terbrechung (mora), und die Reue des Büßenden Rücksicht neh
men, auch einer Frau keine solche Buße auflcgen sollen, daß 
der Mann einen Verdacht wegen einer geheimen und ungeheuren 
Sünde schöpfen könne. Dasselbe gelte von dem Manne. Auch 
soll kein Priester nach dem Falle, ehe er beichtet (confiteatur), 
zum Altar hinzugehen, um Messe zu lesen (celebraturus). Endlich 
soll um der Priester Habsucht (cupiditatem) zu steuern, denje
nigen keine Messe zur Buße auferlegt werden, 
welche nicht Priester sind. —

Die Synode zu Paris (3. 1212) verordnet (Can. 5. ad 
der. sec.), daß jeder Geistliche seinem Prälaten gehorchen und 
nur ihm und keinem andern beichten solle.

Die allgemeine Synode im Lateran (I. 1215) verortmet 
(Can. 21): Jeder Gläubige beiderlei Geschlechts
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soll, wenn er zu reiferen Jahren gekommen ist, alle 
seine Sünden seinem eig en en Priester wenigstens 
einmal im Jahre getreu bekennen, und sich nach 
Kräften bemühen, die ihm auferlegte Buße zu 
erfüllen, indem er wenigstens zu Ostern das Sacrament deS 
Abendmahles eherbietig genießt, er müßte denn vielleicht nach 
dem Rathe seines eigenen Priesters, um einer vernünftigen Ur
sache willen für gut finden, sich dieses Genusses eine Zeit lang 
zu enthalten, denn sonst soll er bei seinem Leben nicht in die 
Kirche gelassen werden und nach dem Tode kein christliches 
Begräbniß erhalten. Diese heilsame Verordnung soll daher auch 
fleißig in den Kirchen verkündet werden, damit Niemand von 
seiner blinden Unwissenheit eine Entschuldigung hernchmen könne. 
Wenn aber Jemand aus gerechter Ursache einem andern Priester 
seine Sünden bekennen wolle, so solle er erst die Erlaubniß 
dazu von seinem eigenen Priester erlangen und erhalten, indem 
sonst der andere weder lösen noch binden könne. Der Priester 
aber soll behutsam und vorsichtig seyn, damit er, nach Art eines 
geschickten Arztes, Wein und Del in die Wunden des Verwun
deten gieße; er soll sorgfältig die Umstände des Sünders und 
der Sünden erforschen, um sich daraus kluge Einsicht zu ver
schaffen, was für einen Rath er ihm geben, und was für ein 
Hülfsmittel er anwenden müsse, indem er sich mancherlei Ver
suche zur Heilung des Kranken bedient. Er hüte sich aber, daß 
er weder durch ein Wort noch durch Zeichen, noch sonst auf 
irgend eine Art den Sünder verrathe, sondern, wenn er eines 
klügeren Rathes bedarf, mag er denselben, ohne die Person zu 
nennen, vorsichtig einholen. Denn wer sich unterstehen würde, 
die ihm in dem Bußgerichte geoffenbarte Sünde zu entdecken, 
der müßte nicht nur von dem priesterlichen Amte abgesetzt, sondem 
auch zur beständigen Buße in ein Klostergefängniß gestoßen 
werden. — Femer heißt es (Can. 22): Wir beschließen und 
befehlen strenge den leiblichen Aerzten, daß sie jedesmal, so oft 
sie zu Kranken gerufen werden, dieselben auffordern, Seelenärzte 
holen zu lassen, damit der Kranke erst dann zum Ge- 
brauche der Arzneien schreite, wann er für sein 
Seelenheil gesorgt hat. Diese Vorschrift hat ihren Ur- 
spmng darin, daß einige Kranke verzweifeln, sobald ihnen der 
Arzt räch, wegen ihres Seelenheiles Anordnung zu treffen, und 
daher auch leichter in Todesgefahr gerathen. Wenn aber ein 
Arzt diese Vorschrift übertritt, soll er so lange von dem Eintritte 
in die Kirche ausgeschlossen werden, bis er für sein Vergehen 
Genugthuung geleistet. Da übrigens die Seelsorge wichtiger 
ist als die Pflege des Leibes, so verbieten wir unter Androhung
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deS Anathems, daß kein Arzt einem Kranken etwas verordn«, 
waö sein Seelenheil gefährden könnte. —

Die Synode zu Orford (I. 1222) macht (Can.2) den 
Bischöfen zur Pflicht, in eigner Person bisweilen Beichte zu 
hören und Bußen aufzulegen. Ferner heißt es (Can. 18): Weil 
bisweilen aus Mangel an Beichtvätern oder weil die Landdecane 
und ändere Personen (decani rurales et personae) vielleicht sich 
schämen, ihrem Prälaten zu beichten, dem Seclcnheile Gefahr 
drohet, so beschließen wir, daß kluge und bescheidene Beicht
väter in allen Erzdiaconaten von dem Bischöfe des Ortes auf- 
geftellt werden, damit sie die Beichten der Landdecane, Priester 
und anderer Personen (et personaruni) hören. An Kathedral- 
kirchen aber, wo weltliche C<moniker sind, sollen diese dem Bi
schof oder Dccan oder bestimmten von dem Bischof, dem Decan 
und dem Capitel hiezu aufgestellten Subjecten beichten.

Die Synode zu Narbonne (I.1227) verordnet (Can. 7) 
die Namen aller Derjenigen aufzuschreiben, welche ihre Sünden 
gebeichtet hätten, damit man ihnen ein löbliches Zeugniß darüber 
ausstellen könne. Diejenigen aber, welche es unterließen, wenig
stens Einmal im Jahre, vom vierzehnten Jahre angefangen und 
darüber, zu beichten, dürften die Kirche bis zur geleisteten Ge
nugthuung nicht betreten und erhielten nach dem Tode kein kirch» 
liches Bcgräbniß. Diejenigen aber, welche ihre Beichte anhörten, 
sollten es an einem öffentlichen, nicht an einem geheimen Orte 
thun.

Die Synode zu Toulouse (1.1229) verordnet (Can. 
13), daß alle der Ketzerei verdächtig gelten soll
ten, welche nicht dreimal im Jahre ihrem eigenen 
Priester, nämlich zu Weihnachten, Ostern und 
Pfingsten ihre Sünden beichten und das heilige 
Abendmahl empfangen würden; es sey denn, daß sie 
auf dm Rath ihres eigenen Priesters aus triftigen Gründm sich 
einige Zeit von dem Genusse jenes heiligen Mahles enthalten 
wollten.

In den Constitutionen des Erzbischofs Ed
mund ».Canterbury (I. 1236) wird (Can. 18) verordnet, 
dreimal im Jahre Beichte zu hören, und dreimal zu commu- 
niciren, zu Ostern, zu Pfingsten und am Weihnachtsseste. Wer 
aber nicht wenigstens Einmal im Jahre beichte und communi- 
cire, müsse von dem Eintritte in die Kirche ausgeschlossen und 
nach seinem Tode in ungeweihtes Erdreich begraben werden.,— 
Bei der Beichte (Can. 20) soll der Priester mit demüthig« 
Miene die Augen Niederschlagen und das Gesicht des Beichtenden, 
vorzüglich aber einer Frauensperson nicht ansehen, in Geduld
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anhören, was man ihm sagt und im Geiste der Sanftmuth er- 
tragen, ihm auf alle mögliche Weise an die Hand gehen, damit 
er vollständig beichte, weil sonst die Beichte nicht gültig ist. ®e< 
wöhnlkche Sünden soll er bis in das Kleinste hinein ausfor- 
schen, bei außerordentlichen Sünden aber sich in Acht nehmen, 
damit er nicht durch zu umständliche Fragen erst Veranlassung 
zur Sünde gebe. Nach dem Namen des Beichtenden darf er 
nicht fragen, wohl aber nach seinem Stande. Mord, Gottes
raub, Sünden gegen die Natur, Blutschande, Schändung von 
Jungfrauen und Äonnen, Angriff auf die Eltern und Geistliche, 
gebrochene Gelübde und dergleichen müssen vorbehalten werden. 
Es giebt auch Fälle, wo nur der Papst losspre- 
chen kann, aber selbst dann darf die Lossprechung keinen auf 
dem Tvdbette versagt werden, wenigstens bedingnißweise, daß, 
wenn er wieder genese, er vor dem apostolischen Stuhl sich 
stellen wolle. — Ehe (Can. 37) ein Weib gebühren will, 
beichte es zuvor seine Sünden einem Priester, und halte auch, 
wenn sie in die Wochen kommt, Wasser in Bereitschaft. —

Die Synode zu Worchester (I. 1240) verordnet (Can. 
16) wenigstens einmal im Jahre zu beichten, räth aber auch zu 
Ostern , Pfingsten und Weihnachten eine Beichte abzulegen. — 
Es wird den Priestern (Can. 17) verboten, Messen, 
Opfer u. d. gl. als Buße aufzulegen. — Will jemand 
einem andern Priester beichten als seinem Pfarrer, so soll ihm 
die Erlaubniß nicht versagt werden. Zum Behufe der Beichte 
und Aufzählung der Sünden darin sollen (Can. 18) die Geist
lichen wenigstens die zehn Gebote, die sieben Hauptsünden, die 
sieben Sakramente kennen und ihre Pfarrkinder darin unterrich
ten, auch wohl verstehen, wie sie dir verschiedenen Sünder zu 
behandeln hätten (quia non sanat Ovulum quod sanat calcaneum). 

Die Synode zu Copriniac (etwa um d. I. 1265) ver
ordnet (Can. 34) Sünder, welche der Wollust wegen sich an
klagen, zu fragen, ob sie mit schwängern Frauen zu thun ge
habt, mit Witwen, oder andern, ob, wie oft und mit wem sie 
gesündigt. Wüßten sie die Zahl nicht zu bestimmen, so sollten 
sie beiläufig eine Zahl angeben. Auch soll man sie um Zeit 
und Ort fragen, seit wie lange und wo, ob in einem heiligen 
oder nicht heiligen Orte, sie gesündigt.

Die Synode zu London (I. 1268) verordnet (Ean. 2) 
bei der Beichte die Absolutionsformel: „Ich spreche dich los 
von deinen Sünden u. s. f. vermöge der Vollmacht, die ich 
besitze (fungor), spreche ich dich los." Ferner sollte kein Prie
ster einem Eingekerkerten die Gnade des Beichtens versagen, 
bei Strafe des Verlustes eines kirchlichen Begräbnisses. —
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Ferrier (Can. 54) verordnet sie, daß sich die Aebte wenigstens 
einmal im- Monate von den für die Mönche bestimmten Beicht- 
vätem bk Namen der beichtenden Mönche sollten angeben las
sen, damit sie jene, welche nicht ost beichteten, zurechtweisen 
könnten. .Dasselbe gelte von den Mönchen, welche Priester 
seyen Und nicht oft eelebrirtcn. —

Die Synode zu Sens (I. 1269) dringt (Can. 4) auf 
Beobachtung des Canons: Omnis utriusque aexus und bestehlt 
den Priestern, keinen zum Abendmahle hinzugehen zu lassen, 
wofern er nicht alle seine Sünden gebeichtet habe.

Die Synode zu Salzburg (I. 1274) verordnet (Can. 
20), daß kein Religiöse außerhalb seines Ordens sich einen 
Beichtvater wählen solle, ohne besondere Erlaubniß seines Prä
laten.

Die Synode zu Cöln (I. 1280) verordnet (Can. 8): 
Die Pfarrer sollen ihre Untergebenen fleißig ermahnen und den
selben als Buße auferlegen, oft zur Beichte zu gehen. Ehe ste 
beichten, sollen sie ihr Gewissen erforschen und mit reuiger 
Miene dem Beichtstühle nahen, wie gleichsam dem Ge
richte Gottes. An dunkeln und finstern Orten sollen die 
Priester nicht Beichte hören, und nur im Nothfalle außerhalb 
der Kirche, bei Strafe der Ercommunication. Sie sollen das 
Antlitz der-Beichtenden, vorzüglich der Frauenspersonen, nicht 
ansehen, sondern die Augen zu Boden schlagen.. Eine Frauens
person, die allein in der Kirche ist, soll der Priester nie Beichte 
hören bei Strafe der augenblicklichen (ipso’ facto) Excummuni- 
ration und dreitägigen Fastens bei Wasser und Brod. Im 
Chorrock und Stole sollen die Priester zur Beichte sitzen. Kein 
Priester soll bei Strafe der Ercommunication eine Weibsperson 
Beichte hören, mit welcher er gesündigt hat, aber auch die Mit
telspersonen nicht, die ihm zur Sünde behülflich gewesen. 
Sanftmüthig, mit genauer Nachforschung über die Gewohn
heitssünden und die Umstände der Sünden soll er Beichte hö
ren ; doch nicht über Außerordentliches namentlich fragen, son
dern nur in allgemeinen Ausdrücken, damit der Unschuldige 
nicht versucht werbe. Alle Todsünden und die erschwerenden 
Umstände (rote z. B. ein hl. Ort bei der Sünde der Unkeusch
heit), müssen gebeichtet werden, nach folgendem Werse:

Wer? Was? Wo? Mit Wem? Deßhalb? Wie? 
Wann und wie oftmal?

Die läßlichen Sünden können überhaupt (summatnn ac gene
raliter) gebeichtet werden. Vorbehalten müssen werden: Mord, 
Gottesraub (Sacrilegium), Brandstiftung in Kir
chen, Sünden wider die Natur, Nothzüchtigung
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ein er Jun gfrau, Beischlaf mit Nonnen, Bekehr
ten, Eingeschlossenen oder andern Religiösen, 
Blutschande, Angriff auf die Eltern oder geist
liche Personen, Zauberei, Giftmischerei (venesicia), 
Meineid, Uebertretung des Glaubens und der 
Gelübde, Simonie, Ketzerei, Apostasie, Gottes
lästerung. Nach gehörter Beichte frage der Priester stets den 
Beichtenden, ob er von jeder Todsünde sich enthalten wolle, 
und nur, wenn er es versichert, absolvire er ihn, gebe ihm 
auch seine künftige Lebensweise an-, wie er sich von Sünde am 
leichtesten enthalten könne. Bei Auferlegung der Buße muß 
der Priester stets auf das Verhältniß der Sünde Rücksicht neh
men. Für,fleischliche Sünden lege er ihm Fasten, Wallfahrten 
(peregrinatio), Geißelung u. d. gl. für geistliche Nachlässig
keiten aber Gebet, Almosen und Betrachtung, bei Veruntreu
ung fremden Eigenthums Zurückgabe u. dgl. auf. Aber kein 
Geistlicher soll sich bei Strafe der Excommunica- 
tion unterstehen, im letztern Falle die Erbauung 
von Kirchen, Kapellen oder Klöstern, oder das 
Vermachen von Legaten an Kirchen als Buße 
aufzulegen, sondern es soll zuerst Denen Genugthuung ge
leistet werden, welche um das Ihrige gekommen sind. Auch 
sollen sie die als Buße auferlegten Messen nicht selber lesen, 
sondern die Beichtenden zu Andern schicken. Aber auch kei
nen Vertrag sollen die Priester mit einander ma
chen, daß sie sich gegenseitig wegen Lesung der 
Messen ihre Pfarrkinder zusenden. Keiner soll den 
Beichtenden um den Namen eines Mitschuldigen fragen, keiner 
im Zorn die Beichte verrathen, wie z. B. „Ich kenne dich schon, 
wer du bist." Und hat er auf eine Weise die Beichte verra
then, so muß er ohne Mitleid degradirt werden. Alle Jahre 
wenigstens einmal zu Ostern' sollen die Gläubigen beichten bei 
Strafe des Verlustes des kirchlichen Begräbnisses. 

Die Synode zu Ravenna (I. 1286) zählt (Can. 8) fol
gende dem Bischof in der Beichte vorbehaltene Fälle auf: Los
sprechung von dem größeren Bann, Brandstif
tung und öffentliches Verbrechen, Lästerung ge
gen Gott und die Heiligen; Gelübde; Tödtung 
eines Kindes, sey es freiwillig oder aus Zufall; 
Mord und Gottesraub, Fälscher (falsarii), Ver
letzung der Kirche und Kirchenfreiheit, Zauberei, 
Wollust mit Thieren, Blutschande und Schan
dung von Nonnen, Entwendung fremden Eigen
thums, Meineid, heimliche Ehe, und alle jene
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Fälle, welche sonst überhaupt oder insbesondere 
den Bischö fen vörbeh alten sind.

' DU Shnode zu Bourges (I. 1286) verordnet (Can. 
13), däß die Geistlichen ihre Untergebenen zur jährlichen Beichte 
aüffordA'n/ lind bahn in der Beichte fleißig ausforschen sollten, 
ob sie chie geistliche Gerichtsbarkeit gehindert hätten oder nicht. 
Wäre dies, dann müßten sie zum Bischof oder nach Beschaf- 
fenheit der Umstände an den apostolischen Stuhl zur Losspre
chung gewiesen werden. Wer beichtet, soll ausgeschrieben wer
den und dann das Abendmahl erhalten; wer sich weigert, dem 
soll man das kirchliche Bcgräbniß versagen.

■ Die Synode zu Bajeux (I. 1300) verbietet (Can. 78) 
Kranken eine Buße aufzulegen, und fordert sie nur zur Zer
knirschung des Herzens zu ermuntern.» Aber so wie sie besser 
werden, sollte ihnen der Priester eine Buße auferlegcn. Ferner 
wird (Can. 80) die Verordnung der Synode im Lateran we
gen der jährlichen Beichte wiederholt, und befohlen (Can. 81) 
weder an geheimen verborgenen Orten Beichte zu hören, noch 
die Beichtenden anzusehcn, noch (Can. 82) nach den Namen 
der Personen zu fragen, mit welchen der Beichtende gesündigt. 
Man solle (Gan. 83) den Beichtenden nicht, Messen lesen zu 
lassen, als Buße auferlegcn, und (Can. 84) vorzüglich bei 
schweren Sünden nach den Umständen fragen. — Die dem 
Papste und Bischöfe vorbehaltenen Falle (Can. 87) werden in 
folgenden Versen aufgeführt:

Incestum faciens, cornunpcns, aut bomicida,
Sacrilegus, patrum percussor, cum Sodomita, 
Clerum percutiens, Romain pctit. Excipiuntur 
Nescius, erudiens, Ievitenpie jocans, niinor aetas, 
Jatiitor officii praetextu forte repellens, 
Adjunctus cum personis feriens coeuntes. 
Femineus sexus, claustralis, et aegra scuectus, 
Pontificem quaeras: papain si miseris ignem,
S1 percnssisti clerum, simonita fuisti,
Si male de bulla papae tractaveris ulla. 

Endlich verordnet sie auch (Can. 108), daß die Priester 
ihrem' Bischöfe oder deren Pönitenziarien jährlich einmal beich
ten sollen. —

Die Synode zu Avignon (I. 1326) untersagt (Can. 22) 
jedem Beichtvater in folgenden Fällen ohne besondere Erlaubniß 
des DiöcesbischosS zu absolviren: Bei Excommunication, 
Brandstiftung, Gotteslästerung, Brechung des 
Gelübdes, Erdrückung der Kinder, Menschen
mord, GotteSraub, Verletzung von Kirchen und
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kirchlichen Freiheiten, Blutschande, hei Ascen- 
denten und Descendenten m i'uKwiium, hei Colla te- 
ralen bis zum zweiten Grade einschlüssig; Unzucht 
mit Nonnen oder Nothzüchtigung einer Jungfrau, 
fleischliche Versündigung (per carnalem copulagt con- 
summatam) in der Kirche, Restitution über 20 So
lidi für Eine Person, heimliche Ehe, bösen Wu
cher, falschem Zeugnisse, Falschmünzerei urrh 
Verfälschung von Briefen und Instrumenten, 
Hemmung eines päpstlichen Legaten, Verrath des 
Herrn oder Vaters, Ketzerei, Unterschiebung 
von Kindern (supponente varlum), Bcyoirkung .des 
Abortus, Ehebruch, Vergiftung, fleischliches Ä,cx? 
gehen mit einer Jüdin oder Saracenin, ober niijt 
einem Thier, Wahrsagerei, Mißbrauch des Lev 
bes Christi, heiliges Oel und'Chrisam zu diesem 
Zwecke; Verwüstung der Felder, Weinberge und 
Baume, bei Excommunicirten, die sich in die Kir
che eindrängen, den Gottesdienst stören, bei sol
chen, die wissentliche Leichname Excommunicir- 
ter zum Begräbnisse übernehmen, oder gegen des 
Pfarrers Willen sie begraben helfen, welche wis? 
sentlich in einer Kirche Messe lesen, die mit dem 
Interdikte belegt ist.

Die Synode zu Lambeth (I. 1330) verordnet (Can. 3) 
daß kein Priester in einer Todsünde Messe lesen solle, ohne vor
her gebeichtet zu haben, denn es sey ein irriger Wahn, 
zu glauben, durch das allgemeine Bekenntniß 
würden die Todsünden getilgt. Kein Priester sollte 
aus Haß, oder Furcht vor dem Tode die Sünden eines Andern 
entdecken bei Strafe der Degradation, ferner (Can. 2) wieder
holt sie die schon bekannten Vorschriften über die Art recht Beichte 
zu hören, die Umstände bei Sünden auszuforschen,, geeignete 
Bußen aufzulegen und vorzüglich weibliche Personen nicht an 
geheimen (absconditis) Plätzen Beichte zu Hören.

Die Synode zu Toledo (I. 1339) verordnet, daß alle 
Pfarrer (Can. 5) in Bezug auf den Canon: „ Omnis utnusque " 
jährlich die Namen ihrer Beichtkinder aufschreiben und dann 
zum heiligen Abendmahle gehen lassen sollen.

Die Synode zu Arles (I. 1260) sagt (Can. 16): es sey 
bisher in der vierzigtägigen Fastenzeit gebräuchlich gewesen , Pö- 
nitenziaricn in die Städte zu schicken, damit sie von den vorbe
haltenen Fallen absolvirten. Bei dieser Gelegenheit 
aber habe dcrs Volk seinen Pfarrer mit der Brich-
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te zum besten und sehr Viele behaupteten, sie hät
ten schon dem Pönitenziar gebeichtet, da doch 
nur ein -geti-Nger Theil von letzterm abgefertigt 
werden könne. Es dürften daher künftig die Pönitenzia- 
rieNsich Ächt mehr mit allgemeinen Beichten befassen, sondern 
MÜßtm dergleichen Lmte zu ihrem Pfarrer schicken.
' • Dir Synode zu Arles (1.1275) giebt (Can. 12) die 

schon bekannten- Fälle der Reservation an, welche erst durch 
den Papst gelöst werden müßten, wenn der Bischof das Recht 
nicht dazu hätte. Ferner wird (Can. 19) verordnet, daß Dieje- 
nigen, welche in der Fasten ihrem Pfarrer nicht gebeichtet, dem 
Bischof angezeigt werden sollten. Ist Jemand (C. 20) gestorben 
und' ist ts nicht erwiesen, daß er seit einem Jahre gebeichtet 
habe, so kann er nicht ohne bischöfliche Erlaubniß ein kirchliches 
Begräbniß erhalten. — Wer erkrankt (C. 21), muß seinem 
Pfarrer beichten, oder einen) Weltgeistlichen und Religiösen, 
dem jener die Erlaubniß gegeben.

Die Synode zu Pennaviel (1.1302) verordnet (Can. 
5), daß diejenigen Priester, welche das Beichtgeheimniß ver
letzten, bei Wasser und Brod auf ewig sollten eingesperrt werden. 

Kein'Geistlicher soll es bei Strafe der Excommunication 
wagen, einen Beichtenden in den vorbehaltenen Fallen des päpst
lichen und bischöflichen Stuhles zu absolviren. Besonders sollen 
sie nicht lossprechen die mit der größeren Excommuni- 
cation behafteten, ferner nicht die Ketzer, Juden 
und ihre Gönner, die Kirchenräuber, oder verwe
genen Besitznehmer von Kirchengütern, die Ver
wüster von AeckerN, Weinbergen und Gärten, die 
Blutschänder, die mit einer Nonne Unzucht trei
ben, die Menschenmörder, die Verletzer des Beicht
siegels, die gegen tote Natur oder mit Thieren Un
zucht treiben, die Meineidigen, die Zauberei mit 
den Sakramenten und Sacramentalien oder mit 
den Knochen der Verstorbenen treiben, die Kinds
mörder, die Brandstifter, die mitden Juden Wu
chergeschäfte treiben, die Giftmischer, die, welche 
den Teufel anrufen, die Falschmünzer, die einen 
Christen zwingen auf Wucher zu leihen, die Läste
rer des Namens Christi oder der Heiligen, die 
falsches Zeugniß geben, die mit einer Jüdin sich 
vergehen, und andere die grobe Verbrechen 
begangen haben. — Concil zu Freising (3.1440) 
Can. 24).

Jeder Beichtvater soll sich bei Sttafe der Excommunication
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her Formel bedienen: „Ich spreche dich los von deinen Sünden 
„und gebe dich wieder den Sacramenten der Kirche. Im Na* 
„men des Vaters, des Sohnes und heiligen Geistes." Vast 
selbe Concil (I. 1440) 6an. 24)

Das Concil zu Freising (I. 1440) befiehlt (Can. 24), 
daß alle Lebte, Päpste, Decane und Erzdiaconrn dem Bischöfe 
oder dessen Vicar, alle geringeren Priester aber ihren Drcaney 
und die Mönche ihren Lebten oder Päpsten, Beichte ablegen 
sollten. -

Das Concil zu Rouen (I. 1445) verordnet (Can. 10), 
daß jedes Pfarrkind einmal, im Jahre alle seine Sunden dem 
eigenen Seelcnhirlen (proprio sacerdoti) beichten und wenigstens 
zu Ostern das heilige Abendmahl empfangen müsse, nach dem 
Beschlusse im Lateran: Oumis utriusqne sexus.

Die Synode zu Sens (I. 1528) verordnet (Can. 37)., 
daß alle jene Bettelmönchc die Befugniß zu absolviren, Habey 
sollten, welche durch ihre Prälaten den Diöcesanen präsentirt 
und admittirt wären.

Die allgemeine Synode zu Trient (I. 1551) lehrt 
(Sess. XIV. cap. 3 — 9 incl.): Die Form des Bußsacra» 
ments, in welcher vorzüglich seine Kraft gelegen ist, sey in 
jene Worte des Ausspcnders gesetzt: „Ich spreche dich los" u. 
f. f. denen zwar, nach dem Gebrauche der heiligen Kirche löb- 
licherweise einige Gebete beigefügt werden, die aber zur Wesen» 
heit der Form selbst gar nicht gehören, und auch zur Verwal
tung dieses Sacraments nicht nothwendig sind. Gleichsam die 
Materien dieses Sacraments sinh aber die Handlungey 
des Büßenden, nämlich die Reue, die Beichte und die Ge
nugthuung; welche insoweit sie im Büßenden zur Vollständig
keit des Sacraments und zur vollen und vollkommenen Nach
lassung der Sünden, nach der Einsetzung Gottes erfordert wer- 
den, Theile der Buße heißen. Die Sache aber und die Wir
kung dieses Sacraments, so viel seine Kraft und Wirk
samkeit betrifft, ist gewiß die Aussöhnung mit Gott, auf welche 
bisweilen bei frommen und solchen Menschen, die mit Andacht 
dieses Sacrament empfangen, der Friede und die Heiterkeit 
des Gewissens mit großem Geistestrostc zu folgen pflegt. Die
ses nun von den Theilen und von der Wirkung dieses Sacra- 
qients überliefernd, verdammt die heilige Synode zugleich die 
Meinungen Derjenigen, welche behaupten, die cingejagten Ge
wissens-Aengsiigungen und der Glaube seyen die Theile der 
Buße. — Die Reue, welche den ersten Platz unter den ge
nannten Handlungen des Büßers inne hat, ist ein Schmerz 
der Seele und ein Abscheu über die begangene Sünde, mit dem
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Vörsatze/fernerhin nicht mehr zu sündigen. Diese Zerknir
schung war aber zu aller Zeit nothwendig, um Verzeihung der 
Sünde zu erlangen,' und sie bereitet in dem nach der Taufe 
gefallenen Menschen, wenn sie mit dem Vertrauen auf die 
göttliche Barmherzigkeit und dem Verlangen, das Uebrige zur 
gültigen Empfangüng dieses Sacraments Erforderliche zu lei» 
sten, begleitet ist, endlich älso zur Nachlassung der Sünden vor» 
Die HK Synode erklärt somit, diese Reue enthalte nicht nur bett 
Anfang eines neuen Lebens, sondern auch einen Haß des alten, 
gemäß jenem Worte : „Werfet alle eure Bosheiten von euch, 
in welchen ihr -euch versündiget habt, und schasset euch ein 
neues Herz Und einen neuen Geist." Und gewiß, wie jene 
Aufrufungen der Heiligen: „Ich sündigte dir allein und that 
Böses vor dir" — „Ich litt sehr in meinem Seufzen und netze 
alle Nächte mit Thränen mein Bett;" „Ich überdenke vor dir 
Mit Seelcnbitterkeit alle meine Jahre" und andere der Art be
trachtet, der wird leicht einschen, daß dieselben aus einem hef
tigen Hasse des früheren Lebens und aus einer Ungemeinen Ver
abscheuung der Sünden geflossen sind. Ueberdies lehrt er, daß, 
obwohl diese Reue bisweilen durch die Liebe vollkommen seyn 
und den Menschen, noch ehe er dieses Sakrament wirklich em
pfängt, mit Gott versöhnen möge, diese Aussöhnung nichts 
destoweniger nicht dieser Reue allein, ohne das Verlangen nach 
dem Sakramente, das in ihr eingeschloffen ist, zugeschrieben 
werden dürfe. Von jener unvollkommenen Reue aber, welche 
Attrition genannt wird, erklärt er, daß sie daher, weil sie ent- 
röchet, aus der Betrachtung der Schändlichkeit der Sünden, 
oder aus der Furcht vor der Hölle und der Strafen 
gemeiniglich entspringt, wenn sie, in der Hoffnung der 
Verzeihung, den Willen zu sündigen ausschließt, den Men
schen nicht nur nicht zum Heuchler und größeren 
Sünder mache, sondern auch eine Gabe Gottes und ein 
Antrieb des heil. Geistes sey, zwar des noch nicht Innewoh
nenden, sondern nur Rührenden, durch welchen unterstützt, der 
Büßende sich den Weg zur Gerechtigkeit bahnet. Ünd obgleich 
sie durch sich, ohne das Sakrament der Buße den Sünder 
nicht zur Rechtfertigung zu bringen vermag, so macht sie ihn 
doch zur Erlangung der Gnade Gottes im Sacramente der 
Buße bereitwillig. Denn, durch diese Furcht heilsam erschüt
tert, haben die Niniviten auf die schreckensvolle Predigt des 
Jonas Buße gethan und Barmherzigkeit von dem Herrn erhal
ten. Lügenhaft verleumden deswegen Einige die kacholischen 
Schriftsteller, als lehrten sie, das Sakrament der Buße ertheile 
die Gnade ohn« gute Rührung Denen, welche es empfangen;
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denn dieß hat die Kirch« Gottes nie gelehrt und nie geglaubt. 
Allein auch das lehren sie falsch, daß die Reu« nur erzwungen 
und nicht freiwillig sey. — Zufolge der Einsetzung des Sacra- 
ments der Buße verstand die ganze Kirche immer, haß damit 
auch das vollständige Bekenntniß der Sünden von dem Herrn 
eingesetzt und nach göttlichem Gesetze allen nach der Taufe Ge
fallenen nothwendig sey , weil unser Herr Jesus Christus, als 
er von der Erde in den Himmel aufsteigen wollte, feine Prie
ster als Stellvertreterseiner selber zurückließ, gleichsam als Vor
stände und Richter, vor welche ave tödtliche Vergehungen, in 
welche die Gläubigen fallen würden, gebracht werden sollten, 
damit sie vermöge der Schlüsselgewalt zur Nachlassung oder Be
hauung der Sunden, das Urtheil darüber aussprechen; denn 
es ist offenbar, daß, ohne Erkenntniß der Sache, die Priester 
diese Beurtheilung nicht ausüben könntm; und auch daß sie in 
Zürferlegung der Strafen die Billigkeit nicht beobachten könn
ten, wenn jene ihre Sünden nur im Allgemeinen und nicht 
vielmehr im Besondem und Einzelnen anzeigten. Hieraus er- 
giebtessich, daß die Büßenden alle tödtliche Sünden, deren sie 
sich nach einer fleißigen Erforschung bewußt sind, in der Beichte 
nennen müssen, auch die ganz geheimen, und nur wider die 
zwei letzten der zehn Gebote begangenen; zumal diese bisweilen 
die Seele schwerer verwunden und gefährlicher sind , als diejeni
gen, die offen begangen werden. Allein die läßlichen 
Sünden, durch welche wir von der Gnade Gottes nrcht aus
geschlossen werden, und in welche wir häufiger verfallen, kön
nen, obschon sie ohne alle Anmaßung und wie die Gewohn
heit frommer Menschen beweiset, recht und mit Nutzen in der 
Beichte angezeigt werden, dürfen doch ohne Schuld ver
schwiegen, und durch viele andere Heilmittel aus
gesöhnt werden. Weil aber alle Todsünden, auch die der 
Gedanken, die Menschen zu Kindern des Zorns und zu Feinden 
Gottes machen, so ist es nothwendig, von Gott die Vergebung 
Aller durch eine aufrichtige und schamhafte Beichte ju suchen. 
Während dem also die Gläubigen Christi sich befleißigen, alle 
Sünden zu bekennen, deren sie sich erinnern, legen sie zwei
felsohne Alle der göttlichen Barmherzigkeit zur Verzeihung dar; 
diejenigen aber, welche anders handeln, und wissentlich einige 
verschweigen, stellen der göttlichen Güte durch den Priester gar 
nichts zur Nachlassung vor. Denn wenn ein Kranker sich 
schämt, dem Arzte die Wunde, die er nicht kennt, zu entdecken, 
so heilt auch die Arznei nicht. Es ergiebt sich hieraus überdieß, 
daß in der Beichte auch diejenigen Umstände angegeben wer
den müssen, welche die Art der Sünde verändern ; weil ohne 
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